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Seit 1974 kennt Westdeutsch-
land hohe Arbeitslosigkeit, seit 

1990 Ost- und Westdeutschland 
die Massenarbeitslosigkeit. Sie 
führte zu einer Langzeitarbeits-
losigkeit, die sich von Rezession 
zu Rezession verschärfte und 
in Phasen der wirtschaftlichen 
Erholung kaum abgebaut wer-
den konnte. Mittlerweile liegt der 
Anteil der Langzeitarbeitslosen in 
Deutschland bei 32,3% (29,6% in 
Westdeutschland, 36,7% in Ost-
deutschland). Bei internationalen 
Vergleichen trägt Deutschland 
bezüglich der Langzeitarbeitslosig-
keit gemeinsam mit Ländern wie 
Italien, Griechenland und Belgien 
die rote Laterne.

Dieser Entwicklung entspricht, 
dass inzwischen Arbeitslose 
häufi ger Leistungen der Arbeits-
losenhilfe oder Sozialhilfe als 
Arbeitslosengeld erhalten. Hier-
bei gibt es starke Unterschiede 
zwischen Stadt und Land sowie 
große regionale Unterschiede. 
Während in Westdeutschland mehr 
Arbeitslose Arbeitslosengeld be-
ziehen als Arbeitslosenhilfe, sind in 
Ostdeutschland 55% derjenigen, 
die eine Lohnersatzleistung vom 

Arbeitsamt erhalten, Arbeitslosen-
hilfebezieher.

Das Ziel, an dem sich eine 
Reform der Systeme der Arbeits-
losenhilfe und der Sozialhilfe für 
Erwerbsfähige an erster Stelle 
messen lassen muss, ist ihr Beitrag 
zum Abbau der Langzeitarbeitslo-
sigkeit.

Rahmenbedingungen

Die wesentliche Ursache für die 
hohe Arbeitslosigkeit und die hier-
aus resultierend hohe Langzeitar-
beitslosigkeit in Deutschland ist die 
auch im internationalen Vergleich 
unzureichende Nachfrage nach 
entgoltener Arbeit. 4,6 Mill. Arbeits-
losen und vermutlich etwa 2 Mill. 
weiteren Erwerbsfähigen, die der 
stillen Reserve zuzuordnen sind, 
standen im Jahresdurchschnitt 
451 000 bei den Arbeitsämtern ge-
meldete offene Arbeitsplätze (da-
von 382 000 in West- und 69 000 in 
Ostdeutschland) gegenüber.

Eine besondere Rolle spielt hier-
bei die Situation in Ostdeutschland. 
Der Wunsch, einer Erwerbstätigkeit 
nachzugehen, hat sich inzwischen 
– auch durch die Arbeitsmarktlage 
in Ostdeutschland bedingt - an 

das Niveau in Westdeutschland 
angepasst. Der entsprechende In-
dikator, die so genannte Erwerbs-
neigung, stieg in Westdeutschland 
von 75,5% (1992) auf 78,5% (2002) 
an, während sie in Ostdeutschland 
im gleichen Zeitraum von 87,7% 
auf 78,8% fi el. Bei der tatsäch-
lichen Erwerbstätigkeit klafft je-
doch eine große Lücke. Während 
in Westdeutschland im Jahre 
2002 rund 72% aller Personen 
im erwerbsfähigen Alter einer Er-
werbstätigkeit nachgingen, waren 
dies in Ostdeutschland nur 63,1%, 
wobei hiervon nur 2 Prozentpunkte 
der in Ostdeutschland politisch 
deutlich überbewerteten öffentlich 
geförderten Beschäftigung in Form 
von Arbeitsbeschaffungs- und 
Strukturanpassungsmaßnahmen 
zuzurechnen sind.

Die wesentlichen Schlüssel zum 
Abbau dieses Defi zits an Nachfra-
ge nach entgoltener Arbeit liegen 
ohne Zweifel in der Leistungs- und 
hier insbesondere der Innovations-
fähigkeit der Wirtschaft, in einer 
gut funktionierenden öffentlichen 
Verwaltung, in einer gut entwickel-
ten Infrastruktur sowie in einem 
ausgewogenen Mix an angebots- 

Zusammenlegung von 
Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe

Mitte April hat die Arbeitsgruppe „Arbeitslosenhilfe/Sozialhilfe“ der Kommission zur Re-
form der Gemeindefi nanzen ihren Bericht zur Zusammenlegung von Arbeitslosenhilfe und 
Sozialhilfe vorgelegt. Kann die Beschäftigung durch die Zusammenlegung erhöht werden? 

Welche fi nanziellen Folgen ergeben sich?

Rolf Schmachtenberg

Chancen und Risiken einer Zusammenführung 

von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe 
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und nachfrageorientierter Wirt-
schafts-, Finanz- und Geldpolitik. 
Einen wichtigen Beitrag zur Über-
windung der Beschäftigungskrise 
kann auch die Tarifpolitik leisten. 
Selbst in dem für den Arbeitsmarkt 
schwierigen Jahr 2002 wurden 
in Deutschland 1,6 Mrd. bezahl-
ter Überstunden verrichtet. Rein 
rechnerisch (und auch nur rein 
rechnerisch) entspricht dies etwa 
einer Million Arbeitsplätze. Durch 
Verständigung zwischen den Ta-
rifvertragsparteien könnten sicher-
lich mittelfristig bezahlte Überstun-
den in mehrere hunderttausend 
zusätzliche Arbeitsplätze umge-
wandelt werden, möglicherweise 
auch durch tarifl ich abgesicherte 
Formen der Arbeitnehmerüberlas-
sung, wie sie durch das erste Ge-
setz für moderne Dienstleistungen 
vom 30. Dezember 2002 ermög-
licht wurden. 

Auch die Bildungspolitik kann 
einen wichtigen Beitrag zur Ver-
ringerung der Risiken von Arbeits-
losigkeit leisten. Derzeit verlassen 
jährlich 9% eines Jahrganges 
die Schulen ohne einen Schulab-
schluss. Vermehrt um diejenigen, 
die keinen Berufsbildungsab-
schluss erreichen, bilden sie die 
große Gruppe der Geringqualifi -
zierten, die insbesondere in West-
deutschland einen großen Teil der 
Langzeitarbeitslosen ausmacht. 
Was hier zu Beginn einer biogra-
phischen Entwicklung versäumt 
wurde, kann in der Regel auch die 
Arbeitsmarktpolitik mit ihrem aus-
gefeilten Instrumentarium der För-
derung von berufl icher Aus- und 
Weiterbildung in Verbindung mit 
Trainingsmaßnahmen, geförderter 
Praktika etc. nur in begrenztem 
Umfang ausgleichen.

Trotz des hohen Defi zits bei den 
offenen Stellen bestehen auch 
heute gleichwohl für die Arbeits-
marktpolitik Möglichkeiten, auf 
die Integration von Arbeitslosen 

hinzuwirken. Der Arbeitsmarkt ist 
sehr dynamisch. Die Zahlen der 
Zugänge in und der Abgänge aus 
Arbeitslosigkeit überragen Jahr 
für Jahr die Zahl der im Jahres-
durchschnitt Arbeitslosen. Darü-
ber hinaus drängt sich die Frage 
auf, inwieweit die Instrumente der 
Arbeitsförderung und die Struktu-

ren der Arbeitsverwaltung, die im 
Wesentlichen auch heute noch auf 
den Grundüberlegungen des Ar-
beitsförderungsgesetzes von 1969 
beruhen, einem Gesetz, das in 
einer Welt mit nahezu Vollbeschäf-
tigung entstand, der Überprüfung 
bedürfen und ob nicht möglicher-
weise auch hier Ansatzpunkte zu 
einer Verbesserung der Strukturen 
auf dem Arbeitsmarkt bestehen. 

In der öffentlichen Diskussion, 
die sich mit der Frage auseinan-
dersetzt, wie Langzeitarbeitslo-
sigkeit abgebaut werden könnte, 
mache ich im Wesentlichen drei 
unterschiedliche Ansätze aus, 
zwischen denen die Grenzen teil-
weise fl ießend sind: die Forderung 
nach Lohnsenkung und Leistungs-
kürzungen, die Forderung nach 
öffentlichen Subventionen und die 
Forderung nach intensiver auf den 
Einzelfall bezogenen Unterstüt-
zung.

 Lohnsenkung und 
Leistungskürzungen

Der Grundgedanke dieses mög-
licherweise am weitesten verbrei-
teten und akzeptierten Ansatzes ist 
schlicht: die Nachfrage nach Arbeit 
steigt, wenn der Lohn sinkt. Er folgt 
einer einfachen, auf mikroökono-
mischer Ebene im Grundsatz zu-
treffenden Logik. Allerdings ist bei 
makroökonomischer Betrachtung 
zu bedenken, dass Löhne zugleich 
Einkommen sind. Einkommen wird 
im Wesentlichen in Nachfrage 
verwandelt und ist der Motor der 
Binnennachfrage im volkswirt-
schaftlichen Kreislauf, einer Bin-
nennachfrage, die in Deutschland 
im Vergleich zu anderen Ländern 
seit Jahren schwach ausfällt. 

Andererseits wird argumentiert, 
dass sinkende Lohnabschlüsse 
die Gewinne erhöhen, Investiti-
onen anregen, Neueinstellungen 
bewirken (zumal Arbeit gegenüber 
Kapital dann relativ billiger sei) 
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und dass in der Summe bei ver-
gleichsweise niedrigeren Löhne 
und höherer Beschäftigung das 
Lohneinkommen und damit auch 
die Nachfrage größer sind als bei 
höheren Löhnen. Die Forderung 
nach Lohnsenkungen im Bereich 
niedrigqualifi zierter Arbeitnehmer 
geht davon aus, dass die Löhne 
dieser Gruppe ihre Produktivität 
übersteigen. Erst bei geringeren 
Löhnen wird Arbeit nachgefragt. 

Allerdings stoßen diese Über-
legungen auf Grenzen. Bereits 
vor mehreren Jahren mussten 
Wirtschaftswissenschaftler fest-
stellen, dass der Zusammenhang 
zwischen Gewinnen und Investi-
tionen nicht mehr so eng ist wie 
früher. Darüber hinaus gilt, dass die 
Lohnstückkosten in Deutschland 
im internationalen Vergleich niedrig 
sind. In weiten Teilen Ostdeutsch-
lands werden sehr niedrige Löhne 
gezahlt, die zum Teil ein Leben nur 
knapp oberhalb des soziokultu-
rellen Existenzminimums ermög-
lichen. Die Beobachtung muss 
nachdenklich stimmen, dass dies 
jedoch nicht dazu geführt hat, dass 
in Ostdeutschland die Wirtschaft 
boomt. 

Dieses ist ein klarer Hinweis dar-
auf, dass niedrige Löhne zumindest 
nicht hinreichend dafür sind, dass 
Arbeitsplätze entstehen, und dass 
ganz andere Faktoren bestimmend 
oder zumindest mitbestimmend für 
die Entstehung von Arbeitsplätzen 
sind (z.B. eine gut ausgebaute 
Infrastruktur, eine günstige Lage 
zum gegenwärtigen Binnenmarkt, 
niedrige Energiekosten, traditionel-
le Standortbindungen, die Qualität 
weicher Standortfaktoren) oder ihre 
Entstehung behindern wie etwa die 

lange fortdauernde Dominanz der 
Hausfrauenehe - als eine wichtige 
Ursache für die im internationalen 
Vergleich gering ausgeprägte Be-
schäftigung in personenbezogenen 
Dienstleistungen1. Wenn für eine 
entwickelte Volkswirtschaft ihre In-
novationsfähigkeit der Schlüssel zu 
ihrer Zukunftsfähigkeit ist, so wird 
diese in der Regel sogar mit relativ 
hohen Löhnen für qualifi zierte und 
sehr qualifi zierte Arbeitskräfte ver-
bunden sein. 

Die Forderung nach öffentlichen 
Subventionen

Zur Forderung nach öffentli-
chen Subventionen gehören drei 
Vorschläge, die von politisch sehr 
unterschiedlichen Richtungen for-
muliert wurden:

• die Forderung nach Schaffung ei-
nes öffentlichen Beschäftigungs-
sektors

• die Forderung nach einer dauer-
haften degressiven Bezuschus-
sung der Sozialversicherungs-
beiträge

• die Forderung nach Kom-
bilöhnen in Verbindung mit 
einer öffentlichen Beschäfti-
gungsgarantie und einer Sen-
kung der steuerfi nanzierten 
Hilfe zum Lebensunterhalt/
Lohnersatzleistung auf 70% des 
soziokulturellen Existenzmini-
mums.

Öffentlicher 
Beschäftigungssektor

 Die Forderung nach Einrichtung 
eines öffentlichen Beschäftigungs-
sektors wird seit mehreren Jahren 
insbesondere von der PDS und 
mit besonderem Nachdruck für 
Ostdeutschland vorgebracht. Oh-
ne Zweifel könnte hiermit in einem 
gewissen Umfang Langzeitarbeits-
losigkeit kurzfristig abgebaut wer-
den. Unklar und zumindest riskant 
sind die damit verbundenen Effek-
te: Es sind direkte Verdrängungsef-

fekte in der privaten Wirtschaft zu 
erwarten, da sie dann weniger Auf-
träge von der öffentlichen Hand er-
hält, sowie im öffentlichen Dienst, 
dessen Arbeiten dann zum Teil 
durch den öffentlichen Beschäfti-
gungssektor übernommen werden. 
Darüber hinaus kommt es zu indi-
rekten Verdrängungseffekten, da 
dem Wirtschaftskreislauf die Mittel 
zur Finanzierung des öffentlichen 
Beschäftigungssektors auf die 
eine oder andere Weise entzogen 
werden müssen. In jedem Fall zeigt 
dieser Ansatz keine Perspektive 
zur längerfristigen Integration der 
Langzeitarbeitslosen in den allge-
meinen Arbeitsmarkt auf.

Bezuschussung der
 Sozialversicherungsbeiträge

Der Vorschlag zur Bezuschus-
sung der Sozialversicherungsbei-
träge, der unter anderem von der 
Zukunftskommission der Fried-
rich-Ebert-Stiftung popularisiert 
wird, wurde Ende der neunziger 
Jahre intensiv diskutiert. Mehrere 
wissenschaftliche Studien haben 
jedoch belegt, dass nicht zuletzt 
auf Grund der Tatsache, dass 
bereits heute sehr viele Beschäf-
tigungen im Niedriglohnbereich 
liegen, durch diesen Vorschlag 
eine enorme Subvention bereits 
bestehender Arbeitsverhältnis-
se ausgelöst werden würde, die 
mit entsprechend hohen Kosten 
– durchaus in zweistelligem Milli-
ardenbereich – verbunden wäre2. 
Die zu erwartenden zusätzlichen 
Beschäftigungsmöglichkeiten sind 
dagegen eher gering. 

Ein Resultat dieser auch im Rah-
men des Bündnisses für Arbeit, 
Ausbildung und Wettbewerbsfähig-
keit intensiv geführten Diskussion 

1 Vgl. hierzu z.B. Gerhard B o s c h , Alexandra 
Wa g n e r :  „Beschäftigungshoffnung Dienst-
leistungen“ braucht politische Begleitung 
- Neue Arbeitsplätze entstehen nicht im 
Selbstlauf, in: IAT-Report 2003-4; http://iat-
info.iatge.de/iat-report/2003/report2003-
04.pdf

2 Vgl. hierzu z.B. Victor S t e i n e r :  Beschäfti-
gungseffekte einer Subventionierung der So-
zialbeiträge von Geringverdienern, in:  Felix 
B ü c h e l , Bernd F i t z e n b e rg e r, Alexander 
H a u p t   u.a. (Hrsg.): Soziale Sicherung und 
Arbeitsmarkt, Berlin 2002; dort auch Hinwei-
se auf weitere Arbeiten zu dieser Frage.
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war das Förderprogramm „Main-
zer Modell“, nach dem gezielt zur 
Förderung der Aufnahme einer Er-
werbstätigkeit degressiv Sozialver-
sicherungsbeiträge bezuschusst 
wurden. Die Förderbilanz fi el eher 
mager aus3. Zum 1. April 2003 ist 
die Förderung eingestellt worden, 
weil nunmehr mit der Einführung 
der Gleitzone zwischen 400 und 
800 Euro durch das Zweite Gesetz 
für moderne Dienstleistungen am 
Arbeitsmarkt ein Grundgedanke 
des Mainzer Modells regelhaft in 
das Sozialrecht aufgenommen 
wurde. 

Beschäftigungsgarantie und 
Senkung der Sozialhilfe

Der Vorschlag zur Beschäfti-
gungsgarantie und Senkung der 
Sozialhilfe des Ifo-Instituts Mün-
chen wurde sowohl vom Sachver-
ständigenrat zur Begutachtung der 
gesamtwirtschaftlichen Entwick-
lung in seinem Jahresgutachten 
2002/20034 als auch vom Wis-
senschaftlichen Beirat beim Bun-
desministerium für Wirtschaft und 
Arbeit aufgegriffen. Er kombiniert 
die Forderung nach einer Senkung 
der Lohnersatzleistungen mit der 
Einführung von Subventionstatbe-
ständen in einem erheblichen Aus-
maß. Und dies auf zweierlei Weise:

• Arbeitslose, deren Unterstüt-
zungsleistung bei 70% des 
soziokulturellen Existenzmini-
mums liegt, sollen bis zu einer 
bestimmten Einkommenshöhe 
mehr zuverdienen können, als 
es heute möglich ist. Da gerade 
im Bereich der geringqualifi zier-
ten Arbeit eine hohe Fluktuation 
besteht, läuft dies darauf hin-
aus, dass in relativ kurzer Zeit 
ein großer Teil der Arbeitsplätze 

im niedrigqualifi zierten Bereich 
durch Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer besetzt werden 
würde, die einen Kombilohn be-
ziehen würden, der sich – hier 
beispielhaft gemeint – bei einem 
Einkommen von rund 120% des 
soziokulturellen Existenzmini-
mums zu 70 Prozentpunkten 
aus einer staatlich fi nanzierten 
Unterstützungsleistung und zu 
50 Prozentpunkten aus einem 
Entgelt, das der Arbeitgeber 
zahlen würde, zusammensetzen 
würde. Weder erscheint dieses 
wettbewerblich noch wettbe-
werbsrechtlich sinnvoll. Darüber 
hinaus führt diese Forderung zu 
erheblichen Finanzrisiken für die 
öffentliche Hand.

• Da die voraussetzungslose, nicht 
an Bedingungen - wie z.B. die 
Ablehnung von angebotenen, 
zumutbaren Möglichkeiten der 
Erwerbsarbeit - geknüpfte Ab-
senkung der steuerfi nanzierten 
Unterstützungsleistung auf 70% 
oder weniger des soziokulturel-
len Existenzminimums aus sozi-
alstaatlichen und verfassungs-
rechtlichen Gründen abzulehnen 
ist, soll gemäß diesem Vorschlag 
darüber hinaus die öffentliche 
Hand gewährleisten, dass in aus-
reichendem Umfang öffentliche 
Arbeitsplätze zur Verfügung ste-
hen, so dass jeder Hilfebedürftige 
die Möglichkeit hat, eine Leistung 
in Höhe von 100% des soziokul-
turellen Existenzminimums zu 
erhalten, indem er eine solche 
Beschäftigung annimmt. Sofern 
die öffentliche Hand ein Ange-
bot im Einzelfall nicht vorhält, 
soll die Unterstützungsleistung 
bei 100% des soziokulturellen 
Existenzminimums liegen. Bei 
derzeit 2,7 Mill. Erwerbsfähigen, 
die Arbeitslosenhilfe oder Sozi-
alhilfe beziehen, wäre es, wollte 
man dem Vorschlag folgen, erfor-
derlich, vermutlich zunächst ca. 2 

Mill. öffentlich fi nanzierte Arbeits-
plätze zu schaffen. Dies erscheint 
unrealistisch und geht im Übrigen 
weit über die Forderung nach 
Schaffung eines öffentlichen Be-
schäftigungssektors hinaus. Es 
gelten auch hier die weiter oben 
formulierten kritischen Anmer-
kungen.

 Auf den Einzelfall bezogene 
Unterstützung 

Es wird empfohlen, die Vermitt-
lung um eine auf den Einzelfall 
bezogene Beratung und Betreuung 
durch so genannte Fallmanager 
zu ergänzen, wobei der Schlüssel 
Fallmanager zu Betreuenden nach 
Möglichkeit 1:50 betragen, jedoch 
in keinem Fall geringer als 1:100 
ausfallen sollte. 

Während die ersten beiden 
Ansätze allein auf ökonomischen 
Überlegungen beruhen (Anreize 
auf der Arbeitnehmerseite durch 
Kürzung der Lohnersatzleistung, 
auf der Arbeitgeberseite durch 
Subvention der Lohnkosten), ist 
der dritte Ansatz mit der Forderung 
nach intensiver, auf den Einzelfall 
bezogener Unterstützung in erster 
Linie soziologisch, psychologisch 
und auch medizinisch begründet. 
Ist ein Arbeitsloser erst einmal zu 
einem Langzeitarbeitslosen gewor-
den, so weist er in der Regel meh-
rere Vermittlungshemmnisse auf. 
Beispielhaft seien genannt geringe 
Qualifi kation, Überschuldung, Be-
ziehungsprobleme, Suchtkrank-
heiten (Alkohol), gesundheitliche 
Einschränkungen und auch psy-
chische Schwierigkeiten (Angst-
zustände in Situationen erhöhten 
Leistungsdrucks). Die Überwin-
dung dieser „Vermittlungshemm-
nisse“ lässt sich im Regelfall nicht 
durch „Subventionen abkaufen“, 
und auch eine Senkung der Loh-
nersatzleistung führt nicht zu ihrer 
Beseitigung. Vielmehr müssen 
diese häufi g eng miteinander ver-

3 Vgl. hierzu Bruno K a l t e n b o r n :  Kom-
bilöhne: Stand und Perspektiven, in:  Vier-
teljahreshefte zur Wirtschaftsforschung, 72 
(2003), 1, S. 124 - 132.

4 Abgedruckt z.B. als Bundesratsdrucksache 
856/02 vom 15. November 2002.
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wobenen Schwierigkeiten in einem 
längerfristig angelegten Prozess 
der Beratung, Qualifi zierung und 
Betreuung überwunden werden. 

Der Übergang zu einer intensi-
ven Betreuung durch Fallmanager 
ist die konsequente Umsetzung 
des seit mehreren Jahren von 
nahezu allen politischen Parteien 
geforderten Grundsatzes des „För-
derns und Forderns“. Denn solan-
ge das Verhältnis von Vermittlern 
zu Arbeitslosen bei 1:800 - wie dies 
noch vor wenigen Jahren der Fall 
war - liegt, ist es faktisch unmög-
lich, die Mehrheit der Arbeitslosen 
intensiv zu beraten und zu fördern 
- und gerade dadurch auch zu 
fordern. Der Abschluss einer auf 
den Einzelfall gut abgestimmten 
Eingliederungsvereinbarung, die 
zur verbindlichen Grundlage des 
Eingliederungsprozesses werden 
kann, setzt eine gute Kenntnis des 
Betroffenen voraus.

Durch den Übergang zu einem 
intensiven Fallmanagement wird 
der gegenwärtige und im Grunde 
seit Jahrzehnten andauernde Zu-
stand überwunden, den ich – etwas 
zugespitzt – einen Gleichgewichts-
zustand der wechselseitigen dop-
pelten Passivität nennen möchte. 
Eine Arbeitsverwaltung, in der ein 
Vermittler für 800 Arbeitslose zu-
ständig ist, ist für viele Arbeitslosen 
zwangsläufi g eine passive Verwal-
tung, von der nur wenige Impulse 
für die eigene berufl iche Integra-
tion ausgehen können. Hierauf 
haben sich viele Arbeitslose ein-
gestellt; nachdem sie gewöhnlich 
in der zweiten Hälfte der ersten 
zwölf Monate ihrer Arbeitslosig-
keit intensive Anstrengungen und 
Eigenbemühungen unternommen 
haben, um einen Arbeitsplatz zu 
bekommen, fühlen sie sich mit 
immer länger werdender Arbeits-
losigkeit faktisch gezwungen, sich 
in dieser Situation einzurichten. 
Sowohl Vermittler wie Arbeitslose 

empfi nden den dann erreichten 
Zustand - nicht zuletzt unter Ver-
weis auf das große Defi zit an nach-
gefragter entgoltener Arbeit - als 
hoffnungslos. Dieses Defi zit wird 
so schließlich zur Legitimation der 
doppelten Passivität.

Noch vor wenigen Jahren domi-
nierte in der Arbeitsverwaltung ihre 
Aufgabe als Träger einer Sozialver-
sicherung. Es galt zu gewährleis-
ten, dass den arbeitslos geworde-
nen Versicherten die zustehenden 
Lohnersatzleistungen zuverlässig 
ausgezahlt wurden. Der größte 
Teil der Vermittlungsprozesse fand 
(und fi ndet auch heute noch) ohne 
Beteiligung der Arbeitsämter statt. 
Solange die Nachfrage nach Arbeit 
ausreichend war, konnte dieses 
System einigermaßen funktionie-
ren. 

Von vielen als Paradigmen-
wechsel bezeichnet, erzwingt die 
Verwirklichung des Grundsatzes 
von „Fördern und Fordern“ einen 
radikalen Umbau der Arbeitsver-
waltung. Eingeleitet wurde dies 
durch das Jobaqtiv-Gesetz, das 
zum 1. Januar 2002 in Kraft trat. 
Erheblich verschärft wurde dieser 
Prozess durch das Zweistufenpro-
gramm der Bundesregierung vom 
22. Februar 2002, das zur Einset-
zung der Kommission für moderne 
Dienstleistungen am Arbeitsmarkt, 
der so genannten Hartz-Kommis-
sion, führte. Bezogen auf den Um-
bau der Arbeitsverwaltung steht im 
Zentrum ihrer Empfehlungen, die 
am 16. August 2002 vorgelegt wur-
den, der Vorschlag, in Job-Centern 
die Dienstleitungen der Arbeits-
verwaltung für Arbeitnehmer und 
Arbeitgeber zusammenzufassen, 
alle Hilfen in einer Hand zu bündeln 
und insbesondere auch für alle 
schwerer vermittelbaren Arbeits-
losen ein Fallmanagement einzu-
richten, das die unterschiedlichen 
im Einzelfall erforderlichen Hilfen 
zusammenführt (unter Einschluss 

kommunaler Dienstleistungen und 
Dienstleistungen Dritter wie etwa 
der Schuldnerberatung).

Chancen der Zusammenlegung

Im Dezember 2001 bezogen 2,7 
Mill. Erwerbsfähige Arbeitslosen-
hilfe oder Sozialhilfe oder – im An-
schluss an den Bezug von Arbeits-
losenhilfe – während der Teilnahme 
an einer Qualifi zierungsmaßnahme 
Unterhaltsgeld. Die durchschnittli-
che Verweildauer im Leistungsbe-
zug betrug in der Arbeitslosenhilfe 
28 Monate und in der Sozialhilfe 
26 Monate. Dies ist erschreckend 
hoch, die Angaben unterzeichnen 
aber die Dauer der Langzeitar-
beitslosigkeit sogar: in Hinblick auf 
die Bezieher von Arbeitslosenhilfe 
ist zu bedenken, dass sie zuvor ih-
ren Anspruch auf Arbeitslosengeld 
– im Regelfall zwölf Monate – aus-
geschöpft haben, und in Hinblick 
auf die Sozialhilfe ist anzumerken, 
dass ein Teil der Sozialhilfebezieher 
diese Leistung nur als kurzfristige 
Überbrückung (zum Beispiel bis 
zum Bezug eines ausstehenden 
Arbeitslosengeldes) erhalten. 

Mit der Zusammenführung von 
Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe für 
Erwerbsfähige besteht die Chan-
ce, ein neues, steuerfi nanziertes 
arbeitsmarktpolitisches Leistungs-
system zu etablieren, das klar den 
Vorrang auf Eingliederungsleis-
tungen setzt. Insbesondere die 
folgenden Chancen bestehen:

• der Aufbau einer intensiven Ein-
zelfallbetreuung durch Fallmana-
ger in den Job-Centern bei einem 
Schlüssel von 1:75;

• die Bereitstellung von Eingliede-
rungsleistungen sowohl arbeits- 
und berufsbezogen wie auch 
sozialer und psychosozialer Art, 
die von einer Hand gesteuert 
werden und durch unterschied-
liche Dienstleister erbracht wer-
den können;
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• eine fl exible Handhabung der 
Eingliederungsinstrumente, weil 
diese künftig steuerfi nanziert 
und nicht mehr wie bisher ganz 
überwiegend aus Mitteln der 
Beitragszahler der Arbeitslosen-
versicherung für die Arbeitslo-
senhilfeempfänger und – in sehr 
geringem Maße – auch für So-
zialhilfeempfänger bereitgestellt 
werden;

• ein offener Umgang mit dem 
Sachverhalt, dass zumindest in 
einer Frist von einigen Jahren 
ein Teil der heute Langzeitar-
beitslosen nur eine sehr geringe 
Aussicht auf Eingliederung in den 
allgemeinen Arbeitsmarkt hat 
(also für manche ein Tabubruch), 
und hierauf aufbauend die Mög-
lichkeit, im Rahmen eines steu-
erfi nanzierten arbeitsmarktlichen 
Leistungssystems individuell 
zugeschnittene Förderungen der 
sozialen Integration anzubieten, 
etwa längerfristig angelegte 
niedrigschwellige Beschäfti�
gungs angebote;

• den gleichen Zugang zu Ein-
gliederungsleistungen für alle 
erwerbsfähigen Hilfebedürftigen;

• Einbeziehung aller hilfebedürfti-
gen Erwerbsfähigen in die Sozi-
alversicherung;

• ein gerechteres Leistungssys-
tem, in dem Arbeitslose, deren 
Ansprüche auf Arbeitslosengeld 
seit mehreren Jahren erloschen 
sind, nicht mehr besser gestellt 
werden als erwerbsfähige Sozial-
hilfeempfänger;

• Entlastung der Kommunen 
von den fi nanziellen Lasten der 
Langzeitarbeitslosigkeit, wie sie 
heute mit den Leistungen der 
Sozialhilfe für Erwerbsfähige 
gegeben sind, indem der Bund 
die Finanzierungsträgerschaft für 
das neue System übernimmt;

• die systematische Bündelung der 
Kompetenzen von Arbeitsäm-

tern, Sozialämtern und Jugend-
ämtern (um nur die Wesentlichen 
zu nennen) in den Job-Centern.

Risiken der Zusammenlegung

Chancen gehen mit Risiken ein-
her. Anhand einiger der genannten 
Punkte kann dies erläutert werden:

• So wurden bislang die Einglie-
derungsleistungen für die Ar-
beitslosenhilfebezieher von der 
Beitragszahlergemeinschaft der 
Arbeitslosenversicherung fi nan-
ziert (2002: 4,2 Mrd. Euro). In 
welchem Umfang Arbeitslosen-
hilfebezieher von den Eingliede-
rungsleistungen der Arbeitsämter 
profi tieren, hängt faktisch von 
den Entscheidungen in den Ar-
beitsämtern ab. Das System ist 
relativ intransparent. Der Umfang 
der Leistungen für Arbeitslosen-
hilfebezieher kann nur geschätzt 
werden. Künftig wird dieser 
Mittelansatz Jahr für Jahr Gegen-
stand einer Haushaltsaufstellung 
sein. Manche befürchten, dass 
er aufgrund des zurückgehen-
den Steueraufkommens dann 
niedriger als das derzeit erreichte 
Niveau ausfallen könnte.

• Auch wenn allgemein akzeptiert 
wird, dass es ein Schritt hin zu 
mehr Gerechtigkeit ist, wenn 
künftig Arbeitslose, deren An-
spruch auf Arbeitslosengeld seit 
mehreren Jahren erloschen ist, 
nicht besser gestellt werden als 
erwerbsfähige Sozialhilfeemp-
fänger, bleibt natürlich, bekennt 
man sich einmal zu diesem 
Grundsatz, die Dauer des Über-
gangs eine noch offene politische 
Entscheidung. Dabei besteht das 
Risiko, dass sich eine Position 
durchsetzt, bei der es kurzfristig 
zu harten sozialen Einschnitten 
kommt.

• Die Bereitschaft des Bundes, die 
Finanzierungsträgerschaft für die 
neue Leistung zu übernehmen, 
ist daran gebunden, dass er im 

Wesentlichen durch Verschie-
bung in den Finanzbeziehungen 
zwischen Bund, Ländern und 
Kommunen hierfür einen Aus-
gleich erhält. Tatsächlich beste-
hen erhebliche regionale Unter-
schiede in der Belastung durch 
die Sozialhilfe für Erwerbsfähige 
und in der Inanspruchnahme der 
Arbeitslosenhilfe. Gelingt nicht 
eine Übernahme der Finanzie-
rungsträgerschaft durch den 
Bund bei einer auch strukturpo-
litisch vertretbaren Regelung der 
Kostenkompensation, so werden 
sich strukturelle Unterschiede 
auch fi nanziell langfristig verfes-
tigen und es strukturschwachen 
Regionen erst recht schwer ma-
chen, ihre Strukturschwäche zu 
überwinden5.

Bericht der Arbeitsgruppe 
„Arbeitslosenhilfe/Sozialhilfe“ 

Die Arbeitsgruppe „Arbeitslosen�
hilfe/Sozialhilfe“ der Kommission 
zur Reform der Gemeindefi nanzen, 
die durch die Bundesregierung am 
27. März 2002 einberufen wurde, 
hat mit der Vorlage ihres Berich-
tes am 17. April 2003 ihre Arbeit 
beendet6. 

Im Ergebnis konnte sich die 
Arbeitsgruppe, in der Vertreter 
von Sozialpartnern, Kommunen, 
Ländern und Bund intensiv zu-
sammengearbeitet haben, nicht 
auf eine einheitliche Empfehlung 
verständigen. Entsprechend ihrem 
Auftrag, die „fi nanziellen Folgen 
einer effi zienteren Gestaltung der 
unterschiedlichen Transfersysteme 
Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe 
für die Gebietskörperschaften“ zu 

5 Vgl. hierzu die Untersuchungen von Bernd 
R e i s s e r t :  Regionale Stabilisierungseffekte 
der Arbeitslosenunterstützung. Zu den unter-
schiedlichen Wirkungen zentraler und dezen-
traler Finanzierung eines Nachfolgesystems 
für Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe, mimeo, 
Berlin, März 2003.

6 Vgl. Bericht der Arbeitsgruppe „Arbeits-
losenhilfe/Sozialhilfe“ der Kommission zur 
Reform der Gemeindefi nanzen vom 17. April 
2003.
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ermitteln, hat die Arbeitsgruppe 
eine umfassende Analyse der 
beiden bestehenden Systeme 
vorgenommen und mehrere Ent-
scheidungsoptionen formuliert und 
die zugehörigen fi nanziellen Aus-
wirkungen berechnet. Allen resul-
tierenden Modellen ist gemeinsam, 
dass sie Elemente aller drei oben 
genannten Ansätze enthalten. Es 
ist nun Aufgabe der Kommission 
zur Reform der Gemeindefi nanzen 
und - darauf aufbauend - des Ge-
setzgebers, auf der Basis dieses 
Berichtes sowie des Berichtes 
der parallel arbeitenden Arbeits-
gruppe zur Einnahmesituation der 
Kommunen, der Arbeitsgruppe zur 
Zukunft der Gewerbesteuer, eine 
Lösung zu bestimmen. 

Der Bericht macht deutlich, dass 
die in diesem Beitrag benannten 
Chancen einer Zusammenführung 
von Arbeitslosenhilfe und Sozi-
alhilfe für Erwerbsfähige in einer 
neuen einheitlichen Leistung der-
zeit bestehen: Ob und inwieweit 
sie tatsächlich ergriffen werden, 
hängt vom weiteren politischen 
Entscheidungsprozess ab. Die 

Bundesregierung beabsichtigt, 
den Entwurf eines Gesetzes so 
rechtzeitig vorzulegen, dass das 
Gesetzgebungsverfahren Ende 
des Jahres abgeschlossen sein 
kann. Möglicherweise wird in zen-
tralen Punkten das Ergebnis fast 
bis zum letzten Augenblick des 
Gesetzgebungsverfahrens offen 
bleiben, weil es sich hierbei um ein 
im Bundesrat zustimmungspfl ichti-
ges Gesetz handeln wird und nicht 
ausgeschlossen werden kann, 
dass der Vermittlungsausschuss 
angerufen werden wird.

Ausblick

Nicht zuletzt in den Sitzungen der 
Arbeitsgruppe „Arbeitslosenhilfe/
Sozialhilfe“ wurde deutlich, dass 
die arbeitsmarktpolitische Reform 
der Zusammenführung von Ar-
beitslosenhilfe und Sozialhilfe letzt-
lich von institutionellen Machtfra-
gen und Fragen der Finanzierung 
und der Finanzlastenverteilung 
dominiert werden könnte. 

Darüber hinaus besteht die Ge-
fahr, dass diese Reform nicht ihre 
volle Wirkung entfalten kann, weil 

sie das Ziel einer besseren Inte-
gration von Langzeitarbeitslosen 
in Erwerbsarbeit nicht allein aus 
sich heraus wird leisten können. 
Vielmehr bedarf es einer positi-
ven wirtschaftlichen Entwicklung, 
einer steigenden Beschäftigung. 
Andernfalls wird zwar die besse-
re Leistungsfähigkeit des neuen 
arbeitsmarktpolitischen Systems 
durchaus einen gewissen Beitrag 
zur Senkung der Arbeitslosigkeit 
leisten, nicht jedoch die Langzeit-
arbeitslosigkeit massiv abbauen 
können. 

Darüber hinaus ist darauf zu 
achten, dass diese Reform insbe-
sondere in den strukturschwachen 
Regionen Ostdeutschlands durch 
zusätzliche Anstrengungen zur 
Schaffung von Arbeitsplätzen be-
gleitet wird, denn Ostdeutschland 
bietet diese Reform aufgrund des 
dort großen Umfangs an Lang-
zeitarbeitslosigkeit besondere 
Chancen, in der Integration voran-
zukommen, aber eben auch - dazu 
korrespondierend � besondere 
Risiken.

Susanne Koch, Ulrich Walwei

Mehr Beschäftigung durch geringere Transferleistungen?

Zur Zeit wird eine Vielzahl von 
Vorschlägen zur Reform der 

sozialen Sicherungssysteme 
diskutiert. Zum einen geht es 
um die Frage, wie man den zu 
erwartenden Anstieg der Sozial-
abgaben bremsen kann oder gar 
zu einer Senkung kommt. Zum 
anderen wird öffentlich erörtert, 
wie großzügig Transferleistungen 
wie Arbeitslosengeld, Arbeitslo-
senhilfe und Sozialhilfe ausfallen 
sollen. Obwohl es sich zunächst 

um unterschiedliche Sachverhalte 
handelt, sind beide Problemberei-
che miteinander verknüpft: Hohe 
Sozialabgaben verringern den Ab-
stand zwischen Nettolöhnen und 
Transferleistungen, was besonders 
zu Lasten niedrig entlohnter Be-
schäftigung geht.

Im Folgenden wollen wir ana-
lysieren, welchen Beitrag weniger 
großzügige Transferleistungen, 
wie z.B. die Reduktion der Be-
zugsdauer von Arbeitslosengeld 

oder die Zusammenlegung von 
Arbeitslosen- und Sozialhilfe, zum 
Abbau der Arbeitslosigkeit leisten 
könnten. Dazu ist zunächst eine 
sorgfältige Analyse der Ausgangs-
situation am bundesdeutschen 
Arbeitsmarkt notwendig, in der 
Höhe und Entwicklung der Arbeits-
losigkeit allgemein und der Lang-
zeitarbeitslosigkeit im Besonderen 
betrachtet werden. Anschließend 
werden die Problemgruppen am 
Arbeitsmarkt identifi ziert und ihre 
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besonderen Beschäftigungsprob-
leme in den Vordergrund gestellt. 
Dabei wird besonders der Frage 
nachgegangen, inwieweit Transfer-
leistungen sich als Hemmnis beim 
Aufbau von Beschäftigung und der 
Wiedereingliederung von Erwerbs-
losen erweisen. Davon ausgehend 
werden abschließend die Möglich-
keiten und Grenzen einer Reform 
der Transferleistungssysteme aus 

arbeitsökonomischer Perspektive 
diskutiert.

Analyse der Ausgangssituation

In den 90er Jahren erreichte die 
Arbeitslosigkeit in Deutschland 
fortlaufend neue Rekordhöhen. 
Der vorläufi ge Gipfel wurde 1997 
mit einer jahresdurchschnittlichen 
Arbeitslosenquote von 11,4% 
erreicht. Zwar führte der letzte 

Konjunkturaufschwung von Herbst 
1997 bis Frühjahr 2001 zu einem 
Rückgang der Arbeitslosigkeit 
auf 9,4%. Inzwischen ist die Ar-
beitslosigkeit aber wieder kräftig 
angestiegen. Im Jahr 2003 wird die 
jahresdurchschnittliche Arbeits-
losenquote nach den Prognosen 
des Instituts für Arbeitsmarkt� und 
Berufsforschung 10,6% betragen 
(vgl. Abbildung 1), so dass der 
Trend einer sich von Rezession 
zu Rezession aufschaukelnden 
Arbeitslosigkeit wohl doch nicht 
durchbrochen werden kann.

Die Entwicklung der Arbeitslo-
sigkeit in Deutschland ist durch 
eine beträchtliche Persistenz (Hys-
terese) gekennzeichnet, obwohl 
die Beschäftigung in den achtziger 
Jahren spürbar gestiegen war. Zwar 
erreichte die Erwerbstätigenquote 
kurz vor der Wiedervereinigung 
wieder das Niveau zu Beginn der 
70er Jahre, als in Deutschland Voll-
beschäftigung herrschte. Gleich�
zeitig war jedoch im Zeitraum von 
1970 bis 1990 ein starker Anstieg 
des Arbeitskräfteangebots zu 
verzeichnen, so dass – trotz des 
Beschäftigungsanstiegs – die Ar-
beitslosenquote vom Höchststand 
der 80er Jahre (9,1%) nur auf 7,2% 
zurückging. 

Im Laufe der 90er Jahre ging 
durch die Wiedervereinigung und 
den damit verbundenen System-
wechsel rund ein Drittel aller Ar-
beitsplätze in Ostdeutschland ver-
loren. Gleichzeitig setzte in West-
deutschland eine Rezession ein. 
Beides zusammen bewirkte, dass 
die gesamtdeutsche Arbeitslosen-
quote rapide stieg und zugleich 
die Erwerbstätigenquote sank. 
Zwischen 1998 und 2001 sorgte 
ein kurzer Wirtschaftsaufschwung 
zwar für eine Verbesserung des 
Arbeitsmarktes, die sich jedoch im 
Wesentlichen auf Westdeutschland 
beschränkte. 

64

65

66

67

68

69

70

71

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

5

6

7

8

9

10

11

12

Erwerbstätigenquote Arbeitslosenquote

Arbeitslosen�
quote in %

Erwerbstätigen�
quote in % 

Abbildung 1
Entwicklung der Erwerbstätigenquote1 und der Arbeitslosenquote2 

in Deutschland 1991 - 2003

1 Erwerbstätige (Inländerkonzept) gemessen an der Bevölkerung  im Alter von 15 � 65 Jahren. 
2 Arbeitslosenquote in % aller zivilen Erwerbspersonen. Werte in 2003 geschätzt. 

Q u e l l e : IAB�V/2MittAB Nr. 1/2003.
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Die über Jahrzehnte hinweg 
andauernde hohe Unterbeschäfti-
gung führte aber auch dazu, dass 
die konjunkturelle in strukturelle 
Arbeitslosigkeit umgeschlagen 
ist – insbesondere in Form von 
Langzeitarbeitslosigkeit. So stieg 
der Anteil der Langzeitarbeitslosen 
von gut 20% im Jahr 1978 über 
gut 30% Ende der 80er Jahre auf 
den Höchststand von knapp 38% 
im Jahr 1998. Zwar machte sich 
auch hier die leichte Besserung 
am Arbeitsmarkt bemerkbar, aber 
noch immer sind gut ein Drittel der 
Arbeitslosen ein Jahr und länger 
arbeitslos (vgl. Abbildung 2) .

Für das Entstehen von Langzeit-
arbeitslosigkeit gibt es Gründe. Ein 
wesentlicher Aspekt ist, dass für 

die Personalverantwortlichen in den 
Betrieben die Arbeitslosigkeitsdau-
er negativ mit den gewünschten 
Anforderungen (z.B. fachliche 
Kenntnisse und arbeitsmarktrele-
vante Persönlichkeitsmerkmale) an 
den künftigen Mitarbeiter korreliert. 
Weil die Unternehmen die Dauer 
der Arbeitslosigkeit als Signal für 
nicht direkt messbare Charakte-
ristika verwenden, fi nden sich vor 
allem die Langzeitarbeitslosen auf 
den unteren Rangplätzen der Prä-
ferenzskala. Diese Sortierprozesse 
führen auch dazu, dass Personen, 
die in einer frühen Phase der Ar-
beitslosigkeit z.B. wegen Defi ziten 
in den Bewerbungsunterlagen oder 
beim Vorstellungsgespräch abge-
wiesen werden, je nach Konjunk-

turlage und individuellen Merkma-
len zu Langzeitarbeitslosen werden 
(können). Ein lang anhaltendes, 
globales Arbeitsplatzdefi zit produ-
ziert somit immer auch eine Verfes-
tigung der Arbeitslosenstruktur. 

Besondere Arbeitsmarktrisiken

Zwar steigen mit wachsender 
Höhe der Arbeitslosigkeit grund-
sätzlich die Risiken aller Beschäf-
tigten, arbeitslos zu werden. 
Dennoch lassen sich Gruppen 
identifi zieren, die ein besonders 
hohes Zugangsrisiko aufweisen 
oder lange arbeitslos bleiben. Her-
vorzuheben sind hier besonders 
Personen mit gesundheitlichen 
Einschränkungen, Ältere und Per-
sonen ohne Berufsausbildung. Sie 
stellen (auch in Kombination dieser 
drei Merkmale) mehr als zwei Drittel 
des Arbeitslosenbestandes. Auch 
ist in diesen Gruppen der Anteil der 
Langzeitarbeitslosen höher als bei 
Personen ohne diese Merkmale. 
Dies trifft besonders für Ältere und 
gesundheitlich Beeinträchtige zu, 
während der Anteil der Langzeit-
arbeitslosen unter den Personen 
ohne Ausbildung kaum erhöht ist 
(vgl. Abbildung 3). 

Dieses Bild zeigt sich in West- 
wie in Ostdeutschland, allerdings 
im Osten auf höherem Niveau. 
Formal nicht Qualifi zierte weisen 
aber eine erheblich über dem 
Durchschnitt liegende und zudem 
ansteigende Arbeitslosenquote 
auf (vgl. Abbildung 4). Dies deutet 
darauf hin, dass Personen ohne 
Berufsausbildung häufi ger kurze 
Phasen der Arbeitslosigkeit (Mehr-
facharbeitslosigkeit) erfahren.

Wettbewerbsschwächere
 Arbeitnehmer

Die Beschäftigungsprobleme 
wettbewerbsschwächerer Arbeit-
nehmer lassen sich auf nachfra-
ge- und angebotsseitige Faktoren 
zurückführen. Globalisierung und 
neue Techniken treiben den Struk-

Abbildung 3
Besondere Personengruppen unter den Arbeitslosen 

 1994 und 2001
 (Anteil der Langzeitarbeitslosen an allen Arbeitslosen bestimmter Gruppen )

Westdeutschland

Q u e l l e : Strukturerhebungen ST4 (Stichtag Ende September).
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turwandel auf dem Arbeitsmarkt 
voran. Dadurch haben einfache 
Tätigkeiten mehr und mehr an 
Bedeutung verloren. Dieser Trend 
wird sich – nach allem, was wir 
wissen – auch in Zukunft fortset-
zen1. Dazu kommt, dass Deutsch-
land im internationalen Vergleich 
eine eher geringe Lohnspreizung 
nach unten aufweist. Da aber 
die Reallohnelastizität im Bereich 
wenig oder gering qualifi zierter 
Arbeit stärker ausgeprägt ist als bei 
qualifi zierter Beschäftigung2, wirkt 
sich dies besonders negativ auf die 
Arbeitskräftenachfrage am unteren 
Ende der Lohnskala aus3. 

Auch das System der sozia-
len Sicherung trägt in gewisser 
Weise zu den Beschäftigungspro-
blemen wettbewerbschwächerer 
Arbeitnehmer bei. Dabei geht es 
zum einen um die Höhe der Sozi-
alabgaben und zum anderen um 

die Großzügigkeit von Transfer-
leistungen wie Arbeitslosengeld, 
Arbeitslosenhilfe und Sozial-
hilfe. Obwohl es sich zunächst 
um unterschiedliche Sachverhalte 
handelt, sind beide Problemberei-
che miteinander verknüpft: Hohe 
Sozialabgaben verringern den Ab-
stand zwischen Nettolöhnen und 
Transferleistungen, was besonders 
zu Lasten niedrig entlohnter Be-
schäftigung geht.

Hohe Sozialabgaben treiben 
einen Keil zwischen die betriebli-
chen Arbeitskosten auf der einen 
Seite und das Nettoeinkommen 
der Arbeitnehmer auf der anderen 
Seite und führen – unter sonst 
gleichen Bedingungen – zu einer 
geringeren Nachfrage nach dem 
Faktor Arbeit. Darüber hinaus kann 
in Folge hoher Sozialabgaben das 
Arbeitsangebot zurückgehen bzw. 
zumindest teilweise auf Beschäf-
tigungsformen ausweichen, die 
keine Pfl ichtbeiträge zur Sozialver-
sicherung vorsehen (z.B. geringfü-
gige Beschäftigung, Selbständig-
keit, Schwarzarbeit).

Die Ausgestaltung der Trans-
ferleistungen kann ebenfalls dazu 
beitragen, dass niedrig entlohn-
te Beschäftigung erst gar nicht 

entsteht bzw. sich nicht weiter 
aufbaut. Anzusprechen ist dabei 
zunächst das Niveau der Lohner-
satzleistungen. Sie wirken zwar 
immer als eine Art „Mindestlohn“ 
und können negative Arbeitsan-
reize auslösen, sind aber nicht 
allein deshalb als ein „Fehlanreiz“ 
einzustufen. Vielmehr steckt hinter 
der Höhe der Transferleistungen 
ein verteilungspolitisches Ziel, 
nämlich das Einkommen, das die 
Gesellschaft denjenigen zukom-
men lassen möchte, die aus indi-
viduellen Gründen (z.B. Krankheit, 
Benachteiligung) oder aufgrund 
der Arbeitsmarktlage keine Er-
werbsarbeit ausüben können.

Eine weitere Bremse im System 
der Transferleistungen ist die so 
genannte „Sozialhilfefalle“. Das 
gegenwärtig geltende System 
sieht eine hohe Transferentzugs-
rate (von ca. 85%) vor, also eine 
sehr restriktive Anrechnung von 
Zusatzverdiensten bei Sozialhilfe-
empfängern. Ähnliches gilt auch 
für die Arbeitslosenhilfe, die einen 
maximalen Hinzuverdienst durch 
Erwerbseinkommen von 165 Euro 
vorsieht. Solche Regelungen kön-
nen zur Verlängerung des Hilfebe-
zugs beitragen. Schließlich sorgt 
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Abbildung 4
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Q u e l l e : IAB-Berechnungen auf Basis Mikrozensus und Strukturerhebungen der Bundesanstalt für Arbeit (jeweils Ende September).
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1 Vgl. IAB/Prognos-Projektion 1999.

2 Vgl. Hermann B u s l e i , Viktor S t e i n e r,  Fe-
lix B ro s i u s , Peter J a c o b e b b i n g h a u s , 
Ralf M a r t i n : Beschäftigungseffekte von 
Lohnsubventionen im Niedriglohnbereich. 
ZEW-Gutachten im Auftrag der Hans-Böck-
ler-Stiftung, Mannheim 1999.

3 Vgl. Jürgen J e rg e r, Alexander S p e r-
m a n n : Ist ein Wohlfahrtsstaat ohne Armuts-
falle möglich?, in: Wirtschaft und Statistik, 
1999, Heft 7, S. 349-355
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auch die spezifi sche Konstruktion 
des Familienlastenausgleichs für 
Fehlanreize. Hintergrund hierfür 
ist, dass die sich am tatsächli-
chen Aufwand orientierenden 
Sozialhilfesätze höher ausfallen 
als das unabhängig vom Einkom-
men gezahlte Kindergeld bzw. der 
alternativ in Abzug zu bringende 
Kinderfreibetrag.

Beitrag  zum Abbau der
 Arbeitslosigkeit

Grundsätzlich können großzü-
gige Transferleistungen sowohl 
negative als auch positive Aus-
wirkungen auf die wirtschaftliche 
Entwicklung und Höhe und Struk-
tur der Arbeitslosigkeit haben. Ei-
nerseits ist auf der Makroebene zu 
erwarten, dass die „Großzügigkeit“ 
die Anpassungsgeschwindigkeit 
auf dem Arbeitsmarkt an ein neu-
es Gleichgewicht nach externen 
Schocks negativ beeinfl usst. Auf 
der Mikroebene wird argumentiert, 
dass hohe Lohnersatzleistungen 
und eine lange Bezugsdauer zu 
fehlenden Anreizen bei der Ar-
beitssuche und Arbeitsaufnahme 

führen. Die Folge ist ein höheres 
Niveau und eine längere Dauer der 
Arbeitslosigkeit.

Andererseits stehen den negati-
ven Wirkungen großzügiger sozia-
ler Absicherung auch positive ge-
genüber. Finanzpolitisch gesehen 
ist das System der Arbeitslosen-
versicherung ein „automatischer 
Stabilisator“, der bei unfreiwilliger 
Arbeitslosigkeit sowohl auf der 
Mikro- als auch Makroebene den 
Konsum stützt. Die Zahlung von 
Arbeitslosengeld fördert außerdem 
die Effi zienz der Arbeitsplatzsuche, 
weil sich der Arbeitslose dann nicht 
veranlasst sieht, das erstbeste An-
gebot annehmen zu müssen. Dies 
unterstützt den Matchingprozess 
auf dem Arbeitsmarkt und erleich-
tert damit die Anpassung an den 
Strukturwandel.

Empirische Untersuchungen 
zeigen, dass der Einfl uss von Höhe 
und Dauer von Transferleistungen 
auf die Arbeitslosigkeit nicht über-
schätzt werden sollte. Dies illust-
riert etwa der von Scarpetta (1996), 
Jackman/Layard/Nickel (1996)4 

und anderen Autoren berechnete 
Zusammenhang, wonach eine 
Absenkung der Lohnersatzrate um 
10�%-Punkte notwendig wäre, um 
die Arbeitslosenquote um 1 bis 1,5 
Prozentpunkte zu reduzieren. Den 
Untersuchungen zufolge hat die 
Dauer des Bezugs von Lohnersatz-
leistungen einen größeren Einfl uss 
auf Höhe und Dauer der Arbeits-
losigkeit als das Niveau der Trans-
ferleistung. Dieser Befund ist für 
Deutschland besonders relevant, 
weil internationale Vergleiche zei-
gen, dass die soziale Absicherung 
von Langzeitarbeitslosen durch die 
lange Bezugsdauer von älteren Ar-
beitslosen und die Arbeitslosenhil-
fe hierzulande relativ hoch ausfällt. 
Dagegen liegt die Lohnersatzrate 
von Kurzfristarbeitslosen nicht 
über der vergleichbarer Industrie-
länder (vgl. Abbildung 5)5 . 

Die Großzügigkeit der Transfer-
leistungen wird neben Höhe und 
Dauer auch durch die Anspruchs-
kriterien und Anwartschaftszeiten 
beeinfl usst. Bei den Anspruchs-
kriterien ist vor allem die Defi nition 
der zumutbaren Beschäftigung zu 
diskutieren. Doch auch in dieser 
Hinsicht ist eine Güterabwägung 
von Nöten. Wird zumutbare Be-
schäftigung sehr eng defi niert, ist 
für Arbeitslose der Druck gerin-
ger, Ausstiegsoptionen aus der 
Arbeitslosigkeit wahrzunehmen. 
Dagegen erhöht sich der Druck 
auf Arbeitslose bei Defi nition 
und Durchsetzung weit gefasster 
Zumutbarkeit, weil ein breiteres 
Spektrum von Arbeitsplätzen zur 
Verfügung steht. Für eine zügigere 

82 81

71 71

63 62 60 60 58

46

89 91

72
78

73

91

70
76

57

49

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Nied
er

lan
de

Sch
weiz

Fr
an

kr
eic

h

Sch
wed

en

Dän
em

ar
k

Kan
ad

a

Deu
tsc

hla
nd

Öste
rre

ich USA UK

% 

alleinstehend verh., 2 Kinder
1 Unmittelbar nach Eintritt der Arbeitslosigkeit für einen 40�jährigen Industriearbeiter mit Durch-
schnittslohn.

Q u e l l e :  OECD: Benefi ts and Wages, Paris 2002, S. 33.

Abbildung 5
Nettolohnersatzrate nach Steuern1

4 Vgl. S. S c a r p e t t a : Assesing the Role 
of Labour Market Policies and Institutional 
Settings on Unemployment: A Cross Country 
Study, in: OECD: Economic Studies, Nr. 26 
(1996); und R. J a c k m a n , R. L a y a rd , S. 
N i c k e l : Structural Aspects of OECD Unem-
ployment, OECD Konferenzpapier (1996).

5  Vgl. W. E i c h h o r s t , S. P ro f i t , E. T h o d e : 
Benchmarking Deutschland: Arbeitsmarkt 
und Beschäftigung. Bericht der Arbeitsgrup-
pe Benchmarking der Bertelsmann Stiftung 
2001.
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Einmündung spricht, dass Arbeits-
lose negative Signale auf Arbeitge-
ber befürchten müssen, wenn sie 
die Stellensuche aus Langzeitar-
beitslosigkeit bestreiten müssen. 
Lockerere Zumutbarkeitskriterien 
sind insbesondere dann sinnvoll, 
wenn mit dem Wiedereinstieg in 
den Arbeitsmarkt Aufwärtsmobi-
lität in Gang kommen kann. Bei 
den Anwartschaftszeiten steht die 
Frage der Anrechnung von Maß-
nahmezeiten auf den Arbeitslo-
sengeldanspruch im Vordergrund. 
Je weniger Maßnahmezeiten auf 
den Leistungsanspruch angerech-
net werden, desto höher sind die 
Anreize zur Arbeitsaufnahme und 
desto geringer ist die Gefahr von 
„Verschiebebahnhöfen“ zwischen 
Bundesanstalt für Arbeit und Kom-
munen.

„Die Sozialhilfefalle“

Generell gilt, dass relativ groß-
zügige Lohnersatzleistungen und 
effektive Arbeitsanreize vor allem 
mit Blick auf das Entstehen und 
den weiteren Ausbau von Nie d  �
rig lohnbeschäftigung unvereinbar 
sind. Wesentlich ist dabei die Höhe 
des Abstands zwischen dem Lohn 
einerseits und der Transferleistung 
andererseits. Würden – wie vorge-
sehen – Arbeitslosen- und Sozial-
hilfe zusammengelegt, wird die So-
zialhilfe zur wesentlichen Referenz 
für die Unterstützungsleistungen 
an Langzeitarbeitslose. Dabei ist 
die empirische Beobachtung von 
Bedeutung, dass im Durchschnitt 
zwar ein Lohnabstand existiert, 
aber dieser ist geringer gewor-
den. Während die Nettolöhne der 
abhängig Beschäftigten aufgrund 
gewachsener Steuer- und Abga-
benbelastung nur in begrenztem 
Umfang zulegen konnten, erhöhte 
sich der Bedarf von Sozialhilfe-
empfängern insbesondere durch 
erhebliche Mietsteigerungen in 
Ballungsgebieten. Berechnungen 
zeigen, dass der Lohnabstand bei 

Alleinstehenden noch immer er-
heblich ist, bei größeren Haushal-
ten (Alleinerziehende und Ehepaa-
re mit jeweils mehr als einem Kind 
unter 18 Jahren) aber sehr niedrig 
ausfallen kann. Von daher mag es 
überraschen, dass nur rund 20% 
aller Bedarfsgemeinschaften in die 
letztgenannte Kategorie  mit wohl 
eher geringerem Lohnabstand fal-
len. Für die Mehrzahl der heutigen 
Hilfeempfänger dürfte somit der 
Lohnabstand ausreichend groß 
sein. Von daher fehlt es vor allem 
an Beschäftigungsmöglichkeiten 
auch und gerade am unteren Ende 
der heute geltenden Lohnskala. 

Für die Bezieher von Arbeits-
losen- und Sozialhilfe dürften die 
begrenzten Zuverdienstmöglich-
keiten das wohl entscheidende 
Problem sein. Als Vorschlag zur 
Überwindung (oder zumindest 
Abschwächung) dieser „Falle“ 
werden immer wieder Kombilöhne 
ins Gespräch gebracht. Ziel dieser 
Konzepte ist es, durch eine Locke-
rung der Anrechnungsvorschriften 
von Erwerbseinkommen auf die 
Sozialhilfe einen Anreiz zur Arbeits-
aufnahme zu schaffen und damit 
Niedriglohnbeschäftigung als Weg 
aus der Arbeitslosigkeit zu nutzen. 

Eine Reihe jüngerer, empirisch 
fundierter Untersuchungen zeigt, 
dass je nach Ausgestaltung sol-
cher an Negativeinkommensteu-
erkonzepten orientierten Ansätze 
allenfalls mit leicht positiven, aber 
eventuell sogar negativen Arbeits-
markteffekten zu rechnen wäre. 
Dafür sind vor allem hohe Zusatz-
belastungen der öffentlichen Haus-
halte und mögliche negative Anrei-
ze bei vorher nicht begünstigten 
Personengruppen verantwortlich. 

Freilich ändert sich die Beur-
teilung, wenn die Einführung von 
Kombilöhnen mit einer Absenkung 
des Sozialhilfeniveaus für arbeits-
fähige Sozialhilfeempfänger ver-

knüpft würde. Der Angebotsdruck 
würde sich für die Hilfeempfänger 
noch mehr erhöhen und es wären 
Mittel für die Finanzierung verbes-
serter Anrechnungsbedingungen 
frei. Wachsende Armutsrisiken 
müssten aber bei dieser Variante 
für den Fall in Kauf genommen 
werden, dass der Angebotsdruck 
nicht ausreicht, um eine ausrei-
chend große Zahl von Beschäfti-
gungsmöglichkeiten zu schaffen. 
So würde sich ein Zusatzeffekt 
nur dann einstellen, wenn dem 
zusätzlichen effektiven Arbeits-
kräfteangebot eine zusätzliche und 
passende Arbeitskräftenachfrage 
gegenüberstehen würde. Dies 
setzt zum einen voraus, dass es 
weder einen regionalen noch einen 
qualifi katorischen Mismatch gibt, 
und zum anderen, dass Lohnan-
passungsprozesse stattfi nden 
(können). Letztere hängen von der 
Flexibilität bzw. Rigidität des Lohn-
setzungsverhaltens ab. 

Verpfl ichtende 
Beschäftigungsangebote

Für den Fall, dass auf dem ersten 
Arbeitsmarkt durch die Absenkung 
der Transferleistungen und die Zah-
lung von Kombilöhnen nicht genug 
Arbeitsplätze entstehen, wird in 
jüngsten Vorschlägen (wie z.B. 
des ifo-Instituts) die Bereitstellung 
verpfl ichtender Beschäftigungs-
möglichkeiten durch den Staat 
vorgeschlagen. Sie sollen den 
darin Beschäftigten einen Lohn 
sichern, der dem – nach Haus-
haltstypen gestaffelten - bisheri-
gen Sozialhilfeniveau entsprechen 
würde. Dieser Ansatz entspricht 
den in angelsächsischen Ländern 
üblichen Workfare-Programmen. 
Diese versuchen den Bezug von 
Transfers arbeitsfähiger Personen 
an die Ausübung einer Arbeit zu 
binden. Häufi g handelt es sich 
dabei um gemeinnützige Arbeit 
auf kommunaler Ebene. Dahinter 
steht der Gedanke, dass für den 
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Bezug von Transferleistungen eine 
Gegenleistung für die Gesellschaft 
zu erbringen ist. Als Vorteile des 
Workfare werden gesehen, dass 
diese Programme wegen geringer 
Entlohnung der Hilfeempfänger 
deren Suchintensität hoch halten, 
schattenwirtschaftliche Aktivitäten 
zurückdrängen, Humankapitalver-
lusten entgegenwirken und nütz-
liche öffentliche Dienstleistungen 
bereit stellen. 

Unabhängig davon enthält aber 
auch dieser Vorschlag einige „Ha-
ken und Ösen“, die eine Umset-
zung erschweren. 

• Erstens haftet solchen Program-
men ein Zwangscharakter an, 
was aufgrund der damit verbun-
denen Stigmatisierung den Über-
gang in den ersten Arbeitsmarkt 
nicht unbedingt erleichtert.

• Zweitens sind bei Workfare-Pro-
grammen Verdrängungseffekte 
zu Lasten der Privatwirtschaft 

insbesondere dann nicht zu 
vermeiden, wenn sie in großem 
Stil durchgeführt werden. Eine 
Rechtfertigung wird umso prob-
lematischer, je mehr es sich bei 
den Maßnahmen um Aufgaben 
handelt, die entweder auch von 
privaten Unternehmen wahrge-
nommen werden können oder 
eigentlich zu den Pfl ichtaufgaben 
des Staates gehören. 

• Drittens dürften selbst bei einer 
Vergütung, die sich am bisheri-
gen Sozialhilfeniveau des Work-
fare-Beschäftigten orientiert, be-
trächtlicher Koordinationsbedarf 
und damit Koordinationskosten 
entstehen (z.B. Arbeitsplatz-, 
Einarbeitungs- und Manage-
mentkosten). 

• Viertens können Workfare-Pro-
gramme zwar als Test für die 
Arbeitswilligkeit der Personen 
gelten. Es kann aber zur Fehlal-
lokation der auf sinnvolle Dienste 

und Übergänge in den ersten 
Arbeitsmarkt zielenden Maß-
nahmen kommen, wenn diese 
vorwiegend als Prüfung für die 
Arbeitsneigung der Erwerbslosen 
verwendet werden.

Fazit

Ob also durch weniger groß-
zügige Transferleistungen neue 
Beschäftigung entsteht und 
Arbeitslosigkeit abgebaut wird, 
steht und fällt mit der Frage, was 
infolge des höheren Angebots-
drucks auf der Nachfrageseite 
des Arbeitsmarktes passiert. Zu-
nächst spricht einiges dafür, dass 
ein breiter Niedriglohnsektor nach 
angelsächsischem Vorbild nicht 
der sozialen Wirklichkeit in Wirt-
schaft und Gesellschaft entspricht. 
Dennoch erfordert die schwierige 
Beschäftigungssituation wettbe-
werbsschwächerer Arbeitnehmer 
eine stärkere Lohndifferenzierung 
nach Qualifi kationsgruppen. Falls 
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Die anstehende Zusammenle-
gung von Arbeitslosen- und 

Sozialhilfe1 hat vielfältige Konse-
quenzen für Empfänger, Gebiets-
körperschaften und Sozialversi-
cherungsträger. Die Arbeitsgruppe 
„Arbeitslosenhilfe/Sozialhilfe“ der
Kommission zur Reform der 
Gemeindefi nanzen der Bundes-
regierung hat sich vor allem mit 
den fi nanziellen Folgen befasst. 
Unterstützt wurde die Arbeitsgrup-
pe bei der Erstellung ihres kürzlich 

vorgelegten Abschlussberichts 
durch ihren Arbeitskreis „Quantifi -
zierung“ und durch Berechnungen 
der Bundesministerien und des 
Statistischen Bundesamtes2. 

In das neue Leistungssystem 
sollen - bei Bedürftigkeit - Er-
werbsfähige im Alter von 15 bis 
65 Jahren und ihre Familienange-
hörigen einbezogen werden. Kei-

ne Erwerbsfähigkeit soll lediglich 
vorliegen, wenn volle Erwerbsmin-
derung im Sinne des Rentenrechts 
besteht. Auf Verfügbarkeit oder 
Zumutbarkeit soll es nicht ankom-
men3. Das neue Leistungssystem 
soll die bisherige Arbeitslosenhilfe 
und die Sozialhilfe für Erwerbsfähi-
ge und ihre Angehörigen ablösen. 
Darüber hinaus müssten auch jene 
Empfänger von Unterhaltsgeld ein-
bezogen werden, die diese Leis-
tung im Anschluss an zuvor bezo-

Bruno Kaltenborn 

Finanzielle Folgen einer Zusammenlegung 

von Arbeitslosen- und Sozialhilfe

es dazu käme, könnten sich zu-
mindest für den leistungsfähigeren 
Teil der wettbewerbsschwächeren 
Arbeitnehmer Einstiegs- und Dau-
erpositionen ergeben. Eine solche 
Entwicklung würde zur Erschlie-
ßung arbeitsintensiver Produkte 
und Dienste beitragen. Realisiert 
werden könnte dies durch tarifver-
traglich vereinbarte Einstiegslöhne 
für Langzeitarbeitslose  - ähnlich 
wie schon in der Chemie prakti-
ziert und nach der Neuregelung 
der Leiharbeit (insbesondere der 
dort zu erwartenden Tarifverträge) 
angedacht. 

Generell ist zu erwarten, dass 
sich Veränderungen der Transfer-
systeme besonders im Verbund mit 
einem breiteren, sozialpolitischen 
Reformansatz positiv auf den 
Arbeitsmarkt auswirken. Bei den 
Sozialreformen käme es deshalb 
darauf an, dass der Keil zwischen 

Arbeitskosten und Nettolohn durch 
weitere Steuer- und Abgabensen-
kungen merklich verkleinert wird. 
Voraussetzung hierfür sind eine 
schrittweise Verkürzung der Be-
zugsdauer des Arbeitslosengelds 
(auch durch Nichtanrechnung 
von Maßnahmezeiten), eine noch 
striktere Ausrichtung der Hilfeleis-
tungen und der sozialen Siche-
rungssysteme an Bedürftigkeits-
kriterien sowie eine wachsende 
Eigenverantwortung in der sozialen 
Sicherung.

Über das ökonomische Kalkül 
hinaus sollte bei den anstehenden 
Reformen einbezogen werden, 
dass die Großzügigkeit der Lohner-
satzleistungen auch verteilungspo-
litischen Zielen dient. Sie defi nieren 
das Einkommen, das die Gesell-
schaft denjenigen zukommen las-
sen möchte, die aus individuellen 
Gründen (z.B. Krankheit, Benach-

teiligung) oder aufgrund der Ar-
beitsmarktlage auf Dauer oder vor-
übergehend keine Erwerbsarbeit 
ausüben können. Dennoch wird 
sich eine Gesellschaft immer wie-
der fragen müssen, ob die einmal 
festgelegte und natürlich immer 
auch diskussionswürdige Höhe 
von Lohnersatzleistungen mit den 
Verhältnissen und dem Wandel auf 
dem Arbeitsmarkt korrespondiert. 
Dabei sollte bedacht werden, dass 
eine drastische allgemeine Kürzung 
der Hilfeleistungen wohl gravieren-
de Konsequenzen für die Gesell-
schaft und auf individueller Ebene 
hätte. Armutserscheinungen wie 
Gettobildung, höhere Kriminalität 
und mangelnde Risikobereitschaft 
der Individuen müssten bei dieser 
scheinbar „einfachen“ Lösung in 
Kauf genommen werden. Anste-
hende Reformen werden also dies-
bezüglich eine sorgfältige Güterab-
wägung vornehmen müssen. 

1 Mit „Sozialhilfe“ ist vorliegend ausschließ-
lich die Hilfe zum Lebensunterhalt sowie ge-
gebenenfalls die Krankenhilfe der Sozialhilfe 
gemeint.

2 Für teilweise ähnliche Analysen des Autors 
auf Basis des Sozio-ökonomischen Panels 
im Auftrag der Bertelsmann Stiftung vgl. B. 
K a l t e n b o r n : Integration von Arbeitslosen- 
und Sozialhilfe, Quantitative Wirkungen und 
Anreize für die beteiligten Fiski, in: Gesund-
heits- und Sozialpolitik, 57. Jg. (2003), H. 1-
2, S. 36-43.

3 Gleichwohl werden teilweise Ergebnisse für 
Erwerbsfähige, denen eine Erwerbstätigkeit 
zumutbar ist und die verfügbar sind, separat 
ausgewiesen.



Wirtschaftsdienst 2003 • 5 297

ZEITGESPRÄCH

Position Bezieher von Insgesamt

Arbeitslosen-

hilfea

Unterhalts-

gelda,b
Sozialhilfec

in Mrd. Euro jährlich

Transferleistungen 8,6 0,62 6,3 15,5

Sozialversicherung und Krankenhilfe 3,2 0,22 1,7 5,1

davon
Rentenversicherung 1,82 0,11 0,0 1,9
Krankenversicherung und 
Krankenhilfe 1,36 0,08 1,55d 3,0
Pfl egeversicherung 0,16 0,01 0,06 0,23

Eingliederungsleistungene 3,9-4,2 1,8-2,1f 6,3
Personal und Verwaltung 0,92 k.A. 1,3 2,2

Summe 16,9 0,8 11,7 28,9

in 1000

Personen 1469g 98h 1317g,h 2747
Bedarfsgemeinschaften/Haushalte 1436g 98h 1072g,h 2469
Personen in diesen 
Bedarfsgemeinschaften/Haushalten 3113i 216j 2271 5276i,j

a Einkommens- und Verbrauchsstichprobe 1998 fortgeschrieben bis September 2002 unter 
Berücksichtigung des Rechtsstandes 1. Januar 2003 (Reduktion der Arbeitslosenhilfeempfän-
ger um 160 000, Reduktion der Arbeitslosenhilfe bei 515 000 Empfängern und des Transfer-
volumens um 1,5 Mrd. Euro jährlich aufgrund der strengeren Einkommens- und Vermögens-
anrechnung auf die Arbeitslosenhilfe). b Im Anschluss an den Bezug von Arbeitslosenhilfe. 
c 25%-Stichprobe der Sozialhilfestatistik vom Jahresende 2000 fortgeschrieben bis Ende 
2001. d Davon 0,48 Mrd. Euro Gesetzliche Krankenversicherung und 1,07 Mrd. Euro Kranken-
hilfe. e Angaben von Spannweiten aufgrund der Willkür bei der Zuordnung bei gleichzeitigem 
Bezug von Arbeitslosenhilfe oder Unterhaltsgeld einerseits und Sozialhilfe andererseits. f Von 
den 2,1 Mrd. Euro entfallen auf die Kommunen 1,2 Mrd. Euro, die Länder 0,2 Mrd. Euro, den 
Europäischen Sozialfonds (ESF) 0,3 Mrd. Euro und die Bundesanstalt für Arbeit 0,4 Mrd. Euro. 
g Einschließlich 129 000 Fälle mit Bezug von Arbeitslosen- und Sozialhilfe. h Einschließlich 
8000 Fälle mit Bezug von Unterhaltsgeld und Sozialhilfe. i Einschließlich 305 000 Personen, 
die in Bedarfsgemeinschaften/Haushalten leben, in denen Arbeitslosen- und Sozialhilfe bezo-
gen wird. j Einschließlich 19 000 Personen, die in Bedarfsgemeinschaften/Haushalten leben, 
in denen Unterhaltsgeld und Sozialhilfe bezogen wird.

gene Arbeitslosenhilfe erhalten. Ta-
belle 1 zeigt Umfang und Struktur 
dieses Personenkreises sowie die 
entsprechenden Ausgaben. Insge-
samt beziehen 2,7 Mill. Erwerbsfä-
hige Arbeitslosen- oder Sozialhilfe 
in 2,5 Mill. Bedarfsgemeinschaften 
bzw. Haushalten. In diesen wieder-
um leben insgesamt 5,3 Mill. Per-
sonen. Entsprechend sind von der 
anstehenden Reform unmittelbar 
etwa 7% der Bevölkerung betrof-
fen. Von den gesamten Ausgaben 
in Höhe von 28,9 Mrd. Euro jähr-
lich entfallen mit 15,5 Mrd. Euro 
etwas mehr als die Hälfte auf die 
direkten Transferzahlungen. Wei-
tere wichtige Ausgabenblöcke 
sind die Eingliederungsleistungen 

mit 6,3 Mrd. Euro jährlich und die 
Sozialversicherungsbeiträge für 
die Leistungsempfänger und die 
Krankenhilfe der Sozialhilfe mit 
5,1 Mrd. Euro jährlich.

Von den Gesamtausgaben in 
Höhe von 28,9 Mrd. Euro jährlich 
trägt 41% der Bund (insbesondere 
Arbeitslosenhilfe), 36% die Kom-
munen (insbesondere Sozialhilfe) 
und 21% die Bundesanstalt für 
Arbeit (insbesondere Eingliede-
rungsleistungen für Arbeitslosen-
hilfeempfänger). Darüber hinaus 
beteiligen sich auch die Länder und 
der Europäische Sozialfonds mit 
vergleichsweise geringen Beträgen 
an den Eingliederungsleistungen. 
Die Einzelheiten zeigt Tabelle 2.

Varianten der Ausgestaltung

In der Arbeitsgruppe wurden 
zahlreiche Varianten der Ausge-
staltung der neuen Leistung ge-
prüft. Dem Abschlussbericht der 
Arbeitsgruppe liegen im Wesentli-
chen vier unterschiedliche Modelle 
zugrunde, die die Heterogenität 
der politisch diskutierten Varianten 
gut abbilden dürften:

• Das Modell 1 („Sozialhilfemo-
dell“) sieht vor, dass die Höhe 
der Transferleistung der heutigen 
Sozialhilfe entspricht.

• Das Modell 2 („Stufenmodell“) 
sieht demgegenüber einen be-
fristeten besonderen Zuschlag 
für erwerbsfähige vormalige 
Arbeitslosengeldbezieher vor. 
Der besondere Zuschlag beträgt 
im ersten Jahr zwei Drittel und 
im zweiten Jahr ein Drittel des 
Unterschieds zwischen dem 
Haushaltsnettoeinkommen bei 
Arbeitslosengeldbezug und der 
Leistungshöhe, die sich ohne 
diesen Zuschlag ergäbe. Der 
besondere Zuschlag beträgt im 
ersten Jahr bei Alleinstehenden 
höchstens 160 Euro und bei 
Paaren höchstens 320 Euro mo-
natlich, jeweils zuzüglich 60 Eu-
ro für jedes Kind. Im zweiten 
Jahr halbieren sich auch diese 
Höchstbeträge.

• Im Modell 3 („Zuschlagsmodell“) 
wird Erwerbsfähigen zusätzlich 
zu den Leistungen des Stufen-
modells ein allgemeiner Zuschlag 
gewährt, wenn sie bereit sind, 
sich aktiv um eine Eingliederung 
in den Arbeitsmarkt zu bemü-
hen4. Er beträgt 10% des heu-
tigen Eckregelsatzes der Sozial-
hilfe (derzeit in Westdeutschland 
29 Euro monatlich).

• Das Modell 4 („aufwandsneutra-
les Modell“) wurde auf Initiative 

Tabelle 1
Arbeitslosenhilfe� und erwerbsfähige Sozialhilfeempfänger sowie 

Ausgaben für diesen Personenkreis

4 Für die Berechnungen wurde unterstellt, 
dass 85% der Erwerbsfähigen hierzu bereit 
sind.
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der Gewerkschaften entwickelt. 
Aufwandsneutral bedeutet, dass 
unter Berücksichtigung zusätz-
licher Beiträge zur Rentenver-
sicherung die Ausgaben für die 
Transferleistungen unverändert 
bleiben. Das Modell entspricht 
dem „Zuschlagsmodell“, jedoch 
ist der befristete besondere 
Zuschlag großzügiger ausge-
staltet. Er gleicht in den ersten 
beiden Jahren 70% und in den 
nächsten beiden Jahren 35% 
des Unterschieds zwischen dem 
Haushaltsnettoeinkommen bei 
Arbeitslosengeld und dem regu-
lären Leistungsniveau der neuen 
Leistung aus; dabei sind anders 
als beim „Zuschlagsmodell“ kei-
ne Höchstbeträge für den beson-
deren Zuschlag vorgesehen.

Die Einkommensanrechnung 
soll sich an den Regelungen der 
Sozialhilfe orientieren, die Vermö-
gensfreibeträge an den zum Jah-
resbeginn gesenkten Freibeträgen 
bei der Arbeitslosenhilfe.

In der Arbeitsgruppe bestand 
Übereinstimmung, dass erwerbs-
fähige Empfänger der neuen Leis-
tung versicherungspfl ichtig in der 

gesetzlichen Krankenversicherung 
und der Sozialen Pfl egeversi-
cherung sein sollen, sofern nicht 
bereits aus bestimmten anderen 
Gründen ohnehin eine Versi-
cherungspfl icht besteht. Durch 
die Familienversicherung sollen 
damit auch grundsätzlich die 
nicht erwerbsfähigen Angehörigen 
abgesichert werden. Die Beiträge 
sollen 110 Euro monatlich zur 
Krankenversicherung und 13 Euro 
monatlich zur Pfl egeversicherung 
betragen; beim Modell 4 wurden 
abweichend Beträge von 98 Euro 
bzw. 11 Euro zugrunde gelegt.

Keine Einigkeit bestand hin-
gegen über die Versicherung der 
erwerbsfähigen Leistungsempfän-
ger in der gesetzlichen Renten-
versicherung und über die etwaige 
Höhe der Beiträge. Es wurden die 
Konsequenzen von drei Varianten 
berechnet:

• durchschnittlicher Beitrag der 
derzeitigen Arbeitslosenhilfebe-
zieher (98 Euro monatlich);

• Mindestbeitrag (78 Euro monat-
lich);

• keine Pfl ichtversicherung in 
der gesetzlichen Rentenversi-
cherung.

Für die Schätzung der Aus-
gaben für die künftigen Einglie-
derungsleistungen wurde davon 
ausgegangen, dass etwa 30% aller 
erwerbsfähigen Leistungsempfän-
ger eine Eingliederungsmaßnahme 
angeboten werden soll. Außerdem 
wurde eine bestimmte Kombi-
nation aus fünf Maßnahmetypen 
unterstellt.

Bei den Ausgaben für Perso-
nal und Verwaltung wurde davon 
ausgegangen, dass gegenüber 
dem Status quo keine Änderung 
eintritt5. Bei weniger Empfängern 

Anmerkung: Ohne Berücksichtigung der 
Leistungen von Kranken-, Renten- und 
Pfl egeversicherung für Arbeitslosenhilfe- und 
erwerbsfähige Sozialhilfeempfänger.

Q u e l l e : Bericht der Arbeitsgruppe „Arbeits-
losenhilfe/Sozialhilfe“ der Kommission zur 
Reform der Gemeindefi nanzen vom 17. April 
2003, eigene Berechnungen.

Tabelle 2
Träger der Ausgaben für Arbeits-

losenhilfe� und erwerbsfähige 
Sozialhilfeempfänger

Anmerkung: Ohne Berücksichtigung der Leistungen von Kranken-, Renten- und Pfl egever-
sicherung für die Empfänger der neuen Leistung. Es wird davon ausgegangen, dass der Eu-
ropäische Sozialfonds weiterhin Eingliederungsleistungen in Höhe von 0,3 Mrd. Euro jährlich 
erbringt. Das zusätzliche Wohngeld in Höhe von 1,2 Mrd. Euro jährlich ist jeweils hälftig von 
Bund und Ländern zu zahlen. Im Übrigen sind die Leistungen vom Träger der neuen Leistungen 
zu erbringen.

Q u e l l e : Bericht der Arbeitsgruppe „Arbeitslosenhilfe/Sozialhilfe“ der Kommission zur Reform 
der Gemeindefi nanzen vom 17. April 2003, eigene Berechnungen.

Träger Ausgaben

Mrd. Euro 
jährlich

Anteil 
in %

Bund 11,8 41

Länder 0,2 1

Gemeinden 10,4 36

Bundesanstalt für 
Arbeit

6,2 21

Europäischer 
Sozialfonds

0,3 1

Summe 28,9 100

Tabelle 3
Ausgaben für die neue Leistung und zusätzliches Wohngeld

(in Mrd. Euro jährlich)

Position Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4

Transferleistungen 10,8 11,8 12,4 13,8

Sozialversicherungsbeiträge3 5,7/6,2 6,0/6,6 6,2/6,8 6,4/7,1

davon

Krankenversicherungsbeiträge1 3,1 3,3 3,4 3,3

Pfl egeversicherungsbeiträge2 0,4 0,4 0,4 0,4

Rentenversicherungsbeiträge3 2,2/ 2,7 2,3/ 2,9 2,4/ 3,0 2,6/ 3,3

Eingliederungsleistungen 6,3 6,6 6,7 7,1

Personal und Verwaltung 2,2 2,2 2,2 2,2

Zusätzliches Wohngeld4 1,2 1,2 1,2 1,2

Summe3 26,2/ 26,7 27,8/ 28,4 28,7/ 29,3 30,7/ 31,4

1 Krankenversicherungsbeitrag monatlich 110 Euro (Modell 4: 98 Euro). 2 Pfl egeversicherungs-
beitrag monatlich 13 Euro (Modell 4: 11 Euro). 3 Rentenversicherungsbeitrag monatlich 78 Eu-
ro bzw. 98 Euro. 4 Jeweils hälftig von Bund und Ländern aufzubringen.
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bedeutet dies eine Erhöhung je 
Leistungsbezieher.

Ausgaben für die Leistungen

Tabelle 3 zeigt die Ausgaben 
für die neue Leistung sowie die 
Ausgaben für zusätzliches Wohn-
geld. Die Ausgaben für die Trans-
ferleistungen betragen je nach 
Reformmodell zwischen 10,8 und 
13,8 Mrd. Euro jährlich. Die Aus-
gaben für die Eingliederungsleis-
tungen schwanken weniger stark, 
ihre Höhe hängt von der Zahl der 
erwerbsfähigen Leistungsbezieher 

ab. Sie betragen zwischen 5,7 und 
6,4 Mrd. Euro jährlich. Die Ausga-
ben für Sozialversicherungsbeiträ-
ge hängen einerseits von der Zahl 
der erwerbsfähigen Leistungsbe-
zieher und andererseits von der 
Beitragshöhe ab. Zusätzliche An-
sprüche auf Wohngeld resultieren 
aus geringeren Transferzahlungen 
an bisherige Arbeitslosenhilfeemp-
fänger; die Ausgaben hierfür teilen 
sich Bund und Länder hälftig. Dar-
über hinaus werden die Gebiets-
körperschaften und die Bundesan-
stalt für Arbeit von den in Tabelle 2 

dargestellten Ausgaben entlastet. 
Gleichzeitig wird der neue Leis-
tungsträger - Bundesanstalt für 
Arbeit oder Kommunen - mit den in 
Tabelle 3 dargestellten Ausgaben 
(mit Ausnahme des Wohngeldes) 
belastet. Tabelle 4 zeigt ergänzend 
die Konsequenzen für die Sozial-
versicherungsträger.

Tabelle 5 schließlich zeigt die 
Auswirkungen der neuen Leistung 
auf die (bisherigen) Leistungsbe-
zieher. Erhebliche Einbußen von 
bis zu 3,6 Mrd. Euro jährlich resul-
tieren für die bisherigen Empfänger 
von Arbeitslosenhilfe. Zwischen 
400 000 und 1,2 Mill. Personen 
in Haushalten, in denen bisher 
Arbeitslosenhilfe oder Unterhalts-
geld im Anschluss an Arbeitslo-
senhilfe bezogen wurde, werden 
keine Leistung nach dem neuen 
System erhalten. Insgesamt geht 
damit trotz einiger zusätzlicher 
Leistungsempfänger die Zahl der 
Transferempfänger zurück. Sie 
beträgt anstelle von gegenwärtig 
5,3 Mill. Personen „nur“ noch zwi-
schen 4,1 und 5,1 Mill. Personen.

Dieser kurze Überblick über 
die fi nanziellen Konsequenzen 
verdeutlicht die erheblichen Kon-
sequenzen für Leistungsträger und 
-empfänger verschiedener Varian-
ten einer Zusammenlegung von Ar-
beitslosen- und Sozialhilfe. Neben 
der grundlegenden Entscheidung 
über die Ausgestaltung der neuen 
Leistung muss vor allem noch über 
deren Träger und einen angemes-
senen Finanzausgleich zwischen 
den bisherigen und künftigen Leis-
tungsträgern entschieden werden. 
Hier ergeben sich also noch erheb-
liche Aufgaben für die Kommission 
zur Reform der Gemeindefi nanzen 
und den Gesetzgeber.

Tabelle 4
Veränderung der Nettopositionen von gesetzlicher Kranken-, 

Renten- und Pfl egeversicherung
(in Mrd. Euro jährlich)

Träger Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4

Krankenversicherung1 +0,2 +0,3 +0,4 +0,6

Pfl egeversicherung2 +0,16 +0,17 +0,18 +0,21

Rentenversicherung2

Beitrag 98 Euro +0,8 +1,0 +1,1 +1,5

Beitrag 78 Euro +0,3 +0,4 +0,5 +0,8

Ohne Beitragszahlung -1,9 -1,9 -1,9 -1,9

1 Unter Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben. 2 Berücksichtigung nur der Einnah-
men, nicht der Ausgaben.

Q u e l l e : Bericht der Arbeitsgruppe „Arbeitslosenhilfe/Sozialhilfe“ der Kommission zur Reform 
der Gemeindefi nanzen vom 17. April 2003, eigene Berechnungen.

Q u e l l e : Bericht der Arbeitsgruppe „Arbeitslosenhilfe/Sozialhilfe“ der Kommission zur Reform 
der Gemeindefi nanzen vom 17. April 2003, eigene Berechnungen.

5 In einer Variante wurde die Betreuung durch 
zusätzliches Personal und entsprechende 
zusätzliche Ausgaben intensiviert. Diese zu-
sätzlichen Ausgaben sollen durch eingespar-
te Transferzahlungen mehr als kompensiert 
werden können.

Tabelle 5
Auswirkungen der neuen Leistung auf die (bisherigen) Empfänger

Träger Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4

Änderung des Transfervolumens
 in Mrd. Euro jährlich

Bisherige Empfänger von Arbeitslo-
senhilfe und Unterhaltsgeld -3,6 -2,6 -2,3 -0,9

Bisherige Sozialhilfeempfänger ±0,0 ±0,0 +0,4 +0,4

Zusätzliche Empfängerhaushalte +0,03 +0,03 +0,06 +0,06

Summe -3,5 -2,6 -1,9 -0,5

1000 Personen 
in Empfängerhaushalten

Bisherige Leistungsempfänger 5276 5276 5276 5276

Änderung bei bisherigen Emp-
fängern von Arbeitslosenhilfe und 
Unterhaltsgeld -1241 -952 -880 -418

zusätzliche Empfänger +23 +23 +193 +193

Neue Leistungsempfänger 4058 4347 4589 5051
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Bernd Reissert

Zentrale oder dezentrale Finanzierung des 

„Arbeitslosengeldes II“?

Welche gebietskörperschaft�
liche Ebene soll die Träger-

schaft und die Finanzie rung des 
Nachfolgesystems für Arbeitslo-
sen hilfe und Sozialhilfe überneh-
men? Die Arbeitsgruppe „Ar beits-
losenhilfe/Sozialhilfe“ der Ge  mein-
defi nanzreformkommission hat 
hierüber keine Einigung erzielen 
können. Bislang hat der Bundes-
haushalt die Ausgaben der Ar-
beitslosenhilfe zu tragen, während 
für die Sozialhilfe in Form der lau-
fenden Hilfe zum Lebensunterhalt 
die Kreise und kreisfreien Städte 
aufkommen müssen. 

Der Unterhalt von Arbeitslo-
senhilfeempfängern wird also 
(ebenso wie der aus Beiträgen zur 
Bundesanstalt für Arbeit geleis-
tete Unterhalt von Arbeitslosen-
geldempfängern) zentral fi nanziert, 
der Unterhalt arbeitsloser Sozialhil-
feempfänger dagegen dezentral. In 
der Arbeitsgruppe hat die Mehrheit 
sich dafür ausgesprochen, das 
neue Leistungssystem zentral zu 
fi nanzieren. 

Mit Verweis auf die größere 
Problemnähe der Kommunen ha-
ben sich dagegen vor allem der 
Deutsche Landkreistag, aber auch 
die Bundesvereinigung der Arbeit-
geberverbände, einige Landesre-
gierungen sowie der Sachverstän-
digenrat zur Begutachtung der 
gesamtwirtschaftlichen Entwick-
lung dafür eingesetzt, das neue 
Lei stungssystem in kommunaler 
Trägerschaft zu führen und auch 
dezentral zu fi nanzie ren.

Zentral fi nanzierte 
Arbeitslosenunterstützung

Ein wesentlicher Aspekt, der 
bei der Entscheidung über die 
Finanzierungsverantwortung für 
das neue Leistungssystem zu 
beachten ist, ist der regionale 
Stabili sierungseffekt1, der eine 
zentral fi nanzierte Arbeitslosenun-
terstützung in besonderem Maße 
auszeichnet: In Regionen mit hoher 
Erwerbslosigkeit sind die Ausga-
ben für Unterstützungsleistungen 
üblicherweise hoch und die Ein-
nahmen aus Steuern und Sozial-
versicherungsbeiträgen, aus denen 
die Leistungen fi nanziert werden, 
relativ gering, während in Regionen 
mit geringer Arbeitslosigkeit nur 
wenige Unterstüt zungszahlungen 
anfallen und dafür umso mehr Ab-
gaben gezahlt werden. 

Ein zen tralstaatlich organisiertes 
System der Arbeitslosenunter-
stützung lenkt auf diese Weise 
Ressourcen in diejenigen Regio-
nen um, die von Arbeitslosigkeit 
besonders betroffen sind. Es 
kompensiert damit zumindest teil-
weise den durch Arbeitslosigkeit 
drohenden regional konzentrierten 
Kaufkraftverlust und verhindert 
so, dass regional kon zentrierte 
Arbeitslosigkeit sich durch regional 
konzentrierte Nachfrageausfälle 
selbst verstärkt.

 Auf die quantitative Bedeu-
tung dieses regionalen Stabili-
sierungseffekts der Arbeitslosen-
unterstützung (und der aktiven 
Arbeitsmarktpolitik) haben in 
den neunziger Jahren vor allem 
die von der Bundesanstalt für 
Arbeit bewirkten Nettotransfers 
von West- nach Ostdeutschland 
aufmerksam gemacht. Im Verlauf 
der neunziger Jahre hat allein die 
Bundesanstalt für Arbeit mit ihren 
aus Beiträgen und Bundeszu-
schüssen fi nanzierten Leistungen 
ein Finanzvolumen von rund 240 
Mrd. DM (123 Mrd. Euro) von West- 
nach Ostdeutsch land umgelenkt; 
die Größenordnung dieses Netto-
transfers hat in dieser Zeit rund 7% 
des ostdeutschen Bruttoinlands-
produkts entspro chen. Die re-
gionalen Umverteilungen durch 
die aus dem Bundeshaushalt 
fi nanzierte Arbeitslosenhilfe sind 
in diesen Zahlen noch nicht enthal-
ten. Zu ihnen gab es bisher keine 
Angaben.

 Regionale Stabilisierung der 
Arbeitslosenhilfe

Im Zuge der Diskussion um die 
Zusammenführung von Arbeitslo-
senhilfe und Sozial hilfe ist nun al-
lerdings gerade von Interesse, wie 
groß der regionale Stabilisierungs-
effekt der Arbeitslosenhilfe ist. 
Wenn das neue Leistungssystem, 
das an die Stelle der Arbeitslosen-
hilfe und der Sozialhilfe tritt, rein 
dezentral fi nanziert werden sollte, 
so würde der regionale Stabilisie-
rungseffekt der Arbeitslosenhilfe 
vollständig entfallen – es sei denn, 

1 Vgl. hierzu ausführlicher Bernd R e i s s e r t : 
Regionale Stabilisierungseffekte der Arbeits-
losenunterstützung. Zu den unterschiedli-
chen Wirkungen zentraler und dezentraler 
Finanzierung eines Nachfolgesystems für 
Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe, in: Sozialer 
Fortschritt, Nr. 5-6/2003.
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andere Finanzausgleichsmecha-
nismen träten an seine Stelle.

Die folgenden Daten zeigen, 
welche Ausmaße der regionale 
Stabilisierungseffekt der Arbeits-
losenhilfe derzeit besitzt. In der 
Tabelle  sind die Aus gaben des 
Bundeshaushalts für die Arbeitslo-
senhilfe im Jahr 2001 und die dafür 
auf gebrachten Einnahmen (die 
durch eine detaillierte regionale 
Inzidenzanalyse für die Steuerein-
nahmen des Bundes ermittelt wur-

den) für die einzelnen Bundeslän-
der einander gegenübergestellt. Al-
lein durch die Arbeitslosenhilfe und 
ihre Finanzierung wurde im Jahr 
2001 zwischen den Bundesländern 
demnach ein Mittelvolumen von 
knapp 8 Mrd. DM (4 Mrd. Euro) 
umgelenkt; das entspricht mehr als 
der Hälfte des Mittelvolumens, das 
im horizontalen Finanzausgleich 
zwischen den Bundesländern be-
wegt wird (2001: 14,8 Mrd. DM). 
Im Ver gleich zu dem regionalen 

Stabilisierungseffekt, der durch 
die beitragsfi nanzierten Ausgaben 
der Bundesanstalt für Arbeit zwi-
schen den Bundesländern entsteht 
und der sich derzeit auf rund 13 
Mrd. Euro (25 Mrd. DM) pro Jahr 
beziffern lässt, ist der absolute 
regionale Stabilisierungseffekt der 
Arbeitslosenhilfe damit zwar we-
sentlich kleiner. Im Verhältnis zum 
jeweiligen Ausgabevolumen ist der 
rela tive regionale Umverteilungs-
effekt der Arbeitslosenhilfe jedoch 
– wie bereits in den achtziger Jah-
ren – größer als der entsprechende 
Effekt der beitragsfi nanzierten 
Lei stungen der Bundesanstalt für 
Arbeit: Bei den beitragsfi nanzier-
ten Leistungen der Bundesanstalt 
werden etwa 25% des Ausgabevo-
lumens zwischen den Bundeslän-
dern umverteilt, bei der Arbeitslo-
senhilfe dagegen über 30%.

Verteilung zwischen den 
Ländern

Wie die Tabelle zeigt, sind die 
ostdeutschen Länder (einschließ-
lich Berlin) sowie Bremen und 
(in sehr geringem Umfang) das 
Saarland „Nettoempfänger“ der 
Arbeitslosenhilfe, alle übrigen 
westdeutschen Länder sind „Net-
tozahler“. Dieses Muster entspricht 
fast exakt den unterschiedlichen 
re gionalen Arbeitsmarktproble-
men: Die Länder mit unterdurch-
schnittlicher Arbeitslosig keit tragen 
zur Kaufkraftstabilisierung in den 
Ländern mit über durchschnittlicher 
Arbeitslosigkeit bei. Die Länder mit 
der niedrigsten Arbeitslosigkeit 
leisten dabei die höchsten (Pro-
Kopf-) Nettotransfers, die Länder 
mit der höchsten Arbeitslosigkeit 
erhalten die höchsten (Pro-Kopf-) 
Transfers. (Der Korrelationskoeffi -
zient zwischen den Spalten 4 und 
5 der Tabelle beträgt 0,99).

Vor allem in Ostdeutschland 
wirkt die Arbeitslosenhilfe als be-
deutsamer regionaler Stabilisator. 

Land Ausga-
ben für  
Arbeits-

losenhilfe

Steuerauf-
kommen 

zur Finan-
zierung 

der 
Arbeits-

losen hilfe

Regionale Ausgabe-
Einnahme-Salden

Nettozufl uss (+) Netto-
abfl uss (-)

(1) – (2)

Zum 
Ver gleich: 
Arbeits-
losen-
quote

Mrd. DM Mrd. DM Mrd. DM DM je Ein-
woh ner

%

(1) (2) (3) (4) (5)

Schleswig-Holstein 0,7 0,8 -0,1 -38 9,4

Hamburg 0,5 0,7 -0,2 -105 9,3

Mecklenburg-Vorpommern 1,3 0,4 +0,9 +505 19,6

Niedersachsen 2,1 2,3 -0,2 -24 10,0

Bremen 0,4 0,2 +0,2 +242 13,6

Nordrhein-Westfalen 5,0 5,9 -0,9 -49 9,6

Hessen 1,1 2,1 -1,0 -162 7,4

Rheinland-Pfalz 0,7 1,2 -0,5 -113 7,6

Saarland 0,3 0,3 +0 +31 9,8

Baden-Württemberg 1,3 3,5 -2,3 -216 5,5

Bayern 1,3 4,0 -2,7 -225 6,0

Berlin 2,1 0,9 +1,2 +343 17,9

Brandenburg 1,8 0,6 +1,2 +451 18,8

Sachsen-Anhalt 2,2 0,6 +1,7 +632 20,9

Thüringen 1,4 0,5 +0,8 +344 16,5

Sachsen 2,9 1,0 +1,9 +432 19,0

Westdeutschland1 13,4 21,1 -7,6 -117 7,9

Ostdeutschland1 11,6 3,9 +7,6 +443 18,8

Deutschland 25,0 25,0 0 10,3

Umverteilungsvolumen 
zwischen den Ländern

7,8

1 Ostdeutschland einschließlich ganz Berlin, Westdeutschland ohne Berlin.

Regionale Stabilisierungseffekte der Arbeitslosenhilfe und ihrer 
Finanzierung 2001



Wirtschaftsdienst 2003 • 5302

ZEITGESPRÄCH

Seit Beginn der neunziger Jah-
re fl ießt ein rasch zunehmender 
Anteil der Arbeitslosenhilfe nach 
Ostdeutschland, während gleich-
zeitig auf Grund der wirtschaft-
lichen Entwicklung der Beitrag 
Ostdeutschlands zur Finanzie rung 
des Bundeshaushalts stagniert. 
Der regionale Ausgleichs- und 
Stabilisierungs effekt der Arbeits-
losenhilfe hat damit zunehmend 
den Charakter eines ergänzenden 
Finanzaus gleichs zwischen West- 
und Ostdeutschland angenom-
men. Verantwortlich dafür sind auf 
der Ausgabeseite drei spezifi sch 
ostdeutsche Entwicklungen: der 
überdurchschnittliche Anstieg der 
Arbeitslosigkeit, der höhere Anteil 
von Arbeitslosen mit Ansprüchen 
an das Arbeitslosenunterstüt-
zungssystem (der seinerseits auf 
kontinuierlichere Erwerbsverläufe 
bis 1990 sowie den massiven 
Einsatz arbeitsmarktpolitischer 
Maßnahmen ab 1990 zurückzu-
führen ist) und die Tatsache, dass 
die Arbeitslosenhilfe innerhalb des 
gesamten Arbeitslosenunterstüt-
zungssystems in Ostdeutschland 
von einem zunächst unbedeu-
tenden zum inzwischen wichtig-
sten Sicherungsinstrument für Ar-
beitslose geworden ist: Seit 2001 
übersteigt die Zahl der Empfänger 
von Arbeitslosenhilfe hier die Zahl 
der Empfänger von Arbeitslosen-
geld. Ausschlaggebend dafür sind 
sowohl die überdurchschnittlichen 
Zuwächse der Langzeitarbeits-
losigkeit als auch die niedrigeren 
Einkommen und Vermögen im 
Osten, die auf Grund der Bedürf-
tigkeitsprüfung in höherem Maße 
als im Westen da für sorgen, dass 
Arbeitslose nach Ausschöpfung 
ihres Anspruchs auf Arbeitslosen-
geld Anspruch auf Arbeitslosenhil-
fe besitzen.

Auf der Einnahmeseite ist die 
Tatsache, dass der Beitrag Ost-
deutschlands zum Steuerauf-

kommen des Bundes seit 1994 
stagniert, für den großen Zuwachs 
des West-Ost-Nettotransfers über 
das System der Arbeitslose n�
hilfe mitverantwortlich. Steigenden 
An teilen Ostdeutschlands an den 
Ausgaben der Arbeitslo senhilfe 
ste hen damit konstante Anteile des 
Ostens an ihrer Finanzierung ge-
gen über. Zunehmende Nettotrans-
fers sind die Folge. Im Gesamtzeit-
raum von 1991 bis 2001 haben 
die Ausgaben und Einnahmen für 
die Arbeitslosenhilfe zwischen 
den Bundesländern zu regionalen 
Umschichtungen in Höhe von rund 
51 Mrd. DM (26 Mrd. Euro) geführt; 
Nettotransfers von West- nach 
Ost deutschland haben dabei mit 
einem Volumen von knapp 48 Mrd. 
DM (24 Mrd. Euro - das entspricht 
fast einem Prozent des ostdeut-
schen Bruttoinlandsprodukts) das 
Vertei lungsmuster dominiert.

Regionale Destabilisierung 
durch die Sozialhilfe

Welche Bedeutung der regionale 
Stabilisierungseffekt der zentral-
staatlichen Arbeitslosenunterstüt-
zung – und dabei nicht zuletzt der 
Ar beitslosenhilfe – besitzt, wird 
besonders deutlich, wenn man 
ihn mit den regionalen Wirkungen 
eines sozialen Sicherungssystems 
vergleicht, das in zunehmendem 
Maße von Arbeitslosen in Anspruch 
genommen wird, jedoch nicht auf 
regionalen Ri sikoausgleich an-
gelegt ist: der Sozialhilfe in Form 
der laufenden Hilfe zum Lebens-
unterhalt (HLU). Für sie liegt die Fi-
nanzierungsverantwortung bei den 
Kreisen und kreisfreien Städten. 
Leistungen zur Existenzsicherung 
von Arbeitslosen – und damit regi-
onal unterschiedliche Belastungen 
durch Arbeitslosigkeit – müssen in 
diesem System im Wesentlichen 
von den betroffenen Gebietskör-
perschaften vor Ort al lein getragen 

werden, ohne dass ein regionaler 
Ausgleich erfolgt.

Dies bedeutet tendenziell, dass 
diejenigen Regionen und Kommu-
nen, in denen die Arbeitslosigkeit 
am höchsten ist, auch die größten 
fi nanziellen Belastungen zu tragen 
haben. Statt regionaler Stabilisie-
rung besteht unter diesen Bedin-
gungen für arbeits marktpolitische 
Problemregionen die Gefahr eines 
Teufelskreises: Hohe Arbeitslo-
sigkeit führt zu hohen Sozialhilfe-
ausgaben (und gleichzeitig zu 
niedri gen Steuereinnahmen) und 
damit zu erheblichen Engpässen 
in den Haushalten der Kommunen, 
die von Arbeitslosigkeit besonders 
betroffen sind; die Haushaltseng-
pässe veranlassen diese Kom-
munen, ihre Investitionsausgaben 
(die am leichtesten zu variierenden 
Posten ihrer Haushalte) in be-
sonderem Maße einzuschränken; 
Ein schränkungen der öffentlichen 
Investitionen behindern die regio-
nale Beschäftigungs entwicklung 
und führen damit gerade dort, wo 
die Arbeitslosigkeit bereits hoch 
ist, tendenziell zu noch höherer 
regionaler Erwerbslosigkeit.

Zusammenhang zwischen 
Sozialhilfe und Investitionen

Dass dieser Teufelskreis nicht 
nur Theorie ist, haben seit den 
achtziger Jahren meh rere Unter-
suchungen zum regionalen Zu-
sammenhang zwischen Arbeitslo-
sigkeit, So zialhilfeausgaben und 
kommunalem Investitionsverhalten 
belegt. 

Unsere neueste Analyse für 
das Jahr 2000 zeigt zwischen den 
unter schiedlichen Arbeitslosen-
quoten und den un terschiedlichen 
Sozialhil feausgaben der 326 
westdeut schen Kreise und kreis-
freien Städte einen positiven Kor-
relationskoeffi zienten von 0,70, 
zwischen den Sozialhilfeausgaben 
und den Ausgaben für kommunale 
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Sachinvestitionen da gegen einen 
negativen Korrelationskoeffi zienten 
von -0,52. Je höher die regionale 
Arbeitslosigkeit, desto höher also 
die Sozialhilfe belastung; und je 
höher die re gionale Sozialhilfebe-
lastung, desto geringer die öffent-
lichen Investitionen; je geringer die 
öffentlichen Investitionen, desto 
höher schließlich die regionale Ar-
beitslosigkeit. 

Wenn man die ostdeutschen 
Kreise und kreisfreien Städte ein-
bezieht, wird der Zusammenhang 
zwischen Arbeitslosenquoten und 
Sozialhil feausgaben zwar sehr viel 
schwächer (0,14), weil Sozialhilfe 
für Ar beitslose in Ostdeutschland 
wegen des höheren Anteils von 
Arbeitslosengeld- und Arbeitslo-
senhilfeempfängern eine wesent-
lich geringere Rolle spielt als im 
Westen. Der negative Zusammen-
hang zwischen kommunalen Sozi-
alhilfeausgaben und kommunalen 
Investitionsaus gaben bleibt aber 
nahezu unverändert (-0,50).

Zentrale oder dezentrale 
Finanzierung?

Nach den dargelegten Befunden 
sind zentral fi nanzierte Systeme 
der Arbeitslosen unterstützung – 

wie z.B. die Arbeitslosenhilfe – am 
ehesten in der Lage, regional stabi-
lisierend zu wirken und sich selbst 
verstärkende Effekte regionaler 
Arbeitslosig keit zu vermeiden. Rein 
dezentral fi nanzierten Systemen 
fehlt die Möglichkeit des regiona-
len Ausgleichs zur Verhinderung 
derartiger Effekte. Diese Befunde 
sprechen dafür, das Nachfolge-
system für Arbeitslo senhilfe und 
Sozialhilfe („Arbeitslosengeld II“) 
zentral zu fi nanzieren.

Befürworter einer dezentralen 
Finanzierung wenden dagegen ein, 
auch bei kommu naler Ausgabever-
antwortung könne (und müsse) 
für die Kommunen ein „Bela s-
tungsausgleich“ vorgenommen 
werden, der nicht nur die vertikale 
Verschiebung von Belastungen 
zwischen Bund und Kommunen 
(durch die Übernahme bisheri-
ger Ar beitslosenhilfeempfänger), 
sondern auch die horizontalen 
Verteilungswirkungen des neuen 
Leistungssystems, d.h. die unter-
schiedlichen Belastungen der ein-
zelnen Re gionen und Kommunen 
kompensiert.

Im Rahmen der geltenden 
Finanzverfassung ist allerdings 
ein solcher Belastungsausgleich 

nicht möglich. Seine Einrichtung 
würde sowohl eine Änderung 
des Grundgesetzes als auch die 
gesetzliche Konstruktion eines 
horizontalen Verteilungsschlüssels 
erfordern, der die regionalen Be-
lastungsunterschiede ausgleicht. 
Dieser Schlüssel müsste, da er 
der Zustimmung des Bundesrates 
bedarf, weitgehend konsensfähig 
sein, gleichzeitig aber auch fl exibel 
Anpassungen an Veränderungen 
der regionalen Belastungsunter-
schiede ermöglichen. Für einen 
belastungsbe zogenen Verteilungs-
schlüssel in der Größenordnung 
des regionalen Stabilisierungs-
effekts der Arbeitslosenhilfe, der 
zudem nicht nur die Ebene der 
Länder, sondern auch die Kommu-
nen umfasst und fl exibel zu revi-
dieren ist, gibt es im bundesstaatli-
chen Finanzausgleichssystem kein 
Vorbild. Ein expliziter, immer wie-
der neu auszu handelnder Vertei-
lungsschlüssel stößt offensichtlich 
sehr viel rascher an Grenzen der 
Konsensfähigkeit – und damit der 
Realisierbarkeit – als ein implizites, 
weitgehend geräusch loses System 
der regionalen Stabilisierung und 
des regionalen Ausgleichs, wie es 
durch die zentrale Finanzierung der 
Arbeitslosenhilfe entsteht.

Ronnie Schöb, Joachim Weimann

Mehr Arbeit durch die Zusammenlegung von 

Arbeitslosen- und Sozialhilfe?

Kurz nachdem Gerhard Schrö-
der in seiner Agenda 2010 die 

Zusammenlegung von Sozialhilfe 
und Arbeitslosenhilfe angekündigt 
hatte, legte die Arbeitsgruppe 
„Arbeitslosenhilfe/Sozialhilfe“ der 
Kommission zur Reform der Ge-
meindefi nanzen einen Bericht vor, 

in dem die konkrete Umsetzung 
ausführlich diskutiert wird. Diese 
Zusammenlegung der beiden 
Elemente des sozialen Grundsi-
cherungssystems ist aus mehreren 
Gründen zu begrüßen. So wird sie 
die dem gegenwärtigen System 
innewohnenden fi skalischen Ex-

ternalitäten weitgehend beseitigen, 
eine bessere Betreuung Arbeitsu-
chender „aus einer Hand“ sicher-
stellen und effi zientere Verwal-
tungsstrukturen mit sich bringen. 
Doch in der aktuellen Diskussion 
stehen weniger diese Aspekte im 
Vordergrund als vielmehr die Fra-
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ge, ob und in welchem Umfang 
eine solche Zusammenlegung 
von Arbeitslosenhilfe und Sozial-
hilfe einen Beitrag zum Abbau der 
Arbeitslosigkeit leisten kann. Mit 
dieser Frage beschäftigt sich der 
folgende Beitrag.

Neue Impulse für den 
Arbeitsmarkt?

Entscheidend für die Beantwor-
tung der Frage nach den Beschäf-
tigungswirkungen ist weniger die 
Tatsache, dass die beiden Trans-
fersysteme zusammengelegt wer-
den – sieht man einmal von einer 
besseren Vermittlung ab –, son-
dern vielmehr das Niveau, auf dem 
eine Zusammenlegung erfolgt. Der 
Bericht der Arbeitsgruppe disku-
tiert hierzu insgesamt vier Modell-
varianten. Die erste Modellvariante 
entspricht weitgehend dem, was 
Gerhard Schröder in seiner Rede 
vom 14. März angekündigt hat. 
Danach soll die Arbeitslosenhilfe 
auf das Niveau der Sozialhilfe 
abgesenkt werden. Die Leistungs-
höhe entspräche danach der bis-
herigen Sozialhilfe und würde bei 
einem Alleinstehenden monatlich 
624 Euro (einschließlich Wohngeld 
und Sonderzulagen) betragen, 
verbunden mit einer Erhöhung der 
Hinzuverdienstgrenze um 14 Euro 
monatlich. Eine Familie mit zwei 
Kindern erhielte dann zukünftig 
maximal 1 499 Euro Sozialhilfe. Die 
Hinzuverdienstgrenze erhöht sich 
von 143 Euro auf 200 Euro.

In dem zweiten, so genannten 
Stufenmodell wird das Arbeitslo-
sengeld ebenfalls auf das Sozi-
alhilfeniveau herabgesetzt, doch 
geschieht dies in drei Stufen. So 
wird einem Arbeitslosen, der zuvor 
Arbeitslosengeld bekommen hat, 
die Hilfe in den ersten drei Jahren 
jeweils um nur ein Drittel der Dif-
ferenz von Arbeitslosengeld und 
Sozialhilfe gekürzt, so dass die 

volle Kürzung erst im vierten Jahr 
der Arbeitslosigkeit greift. Das drit-
te, so genannte Zuschlagsmodell 
sieht darüber hinaus noch einen 
allgemeinen Zuschlag von 10% 
des Sozialhilfesatzes für diejenigen 
vor, die sich aktiv um Arbeit bemü-
hen. Dies sind monatlich 29 Euro. 
Das vierte, aufkommensneutrale 
Modell entspricht weitgehend dem 
Stufenmodell, sieht jedoch großzü-
gigere Übergangsregelungen vor.

Positive Beschäftigungswirkun-
gen lassen sich durch eine solche 
Reform nur dann erzielen, wenn 
der Anreiz der Arbeitslosen erhöht 
wird, sich intensiver um Arbeit zu 
bemühen. Das kann man durch 
Kürzungen bei den Unterstüt-
zungszahlungen erreichen oder 
auch dadurch, dass man denje-
nigen, die eine Arbeit annehmen, 
mehr von ihrem Arbeitseinkommen 
belässt als im bisherigen System. 
Wer hat nun in welchem Ausmaß 
Kürzungen zu erwarten? Insge-
samt sind von der Reform 1,3 Mill. 
Arbeitslosenhilfeempfänger und, je 
nach Abgrenzung, 0,9 bis 1,3 Mill. 
arbeitsfähige Sozialhilfeempfänger 
betroffen. Für die Sozialhilfeemp-
fänger ändert sich außer bei den 
Zuverdienstgrenzen nichts weiter. 
Diese in homöopathischer Dosis 
verabreichten zusätzlichen Ar-
beitsanreize werden keinerlei Aus-
wirkungen für den Arbeitsmarkt 
haben.

Betroffene Gruppen

Bei den Arbeitslosenhilfeemp-
fängern trifft die Absenkung im 
Wesentlichen zwei Gruppen. Zum 
einen sind es Alleinstehende, zum 
anderen Arbeitslose mit Familie, 
die früher ein relativ hohes Ar-
beitseinkommen erzielten. So wird 
beispielsweise ein Alleinstehender, 
der, bevor er arbeitslos wurde, ein 
Bruttoeinkommen von 2 760 Euro 
erhalten hatte, durch die Absen-

kung der Arbeitslosenhilfe auf das 
Sozialhilfeniveau insgesamt 230 
Euro weniger erhalten als bisher. 
Bei einem Ehepaar mit einem Kind 
hingegen, bei dem bislang nur ein 
Ehepartner für den gleichen Brut-
tolohn gearbeitet hat, würde sich 
hingegen gar nichts ändern. Die 
Arbeitslosenhilfe, die ja auf Grund-
lage des letzten Nettogehaltes 
berechnet wird, liegt hier bereits 
unter dem Sozialhilfeniveau, das 
auf Grundlage der Bedürftigkeit 
berechnet wird. Bei einer Familie, 
in der der einzige Erwerbstätige 
früher 5100 Euro monatlich ver-
diente, würde das monatliche 
Einkommen durch die Absenkung 
auf Sozialhilfeniveau um über 500 
Euro fallen.

Nur bei denjenigen, deren 
Einkommen deutlich abgesenkt 
wird, also vor allem bei den höher 
qualifi zierten unter den Arbeitslo-
sen, erhöht sich der Anreiz, sich 
intensiver um eine neue Arbeit 
zu bemühen. Diese werden sich 
bereits während des Arbeitslosen-
geldbezuges stärker um eine neue 
Arbeitsstelle bemühen und erst 
recht, wenn sie nach Beendigung 
des Arbeitslosengeldbezuges nur 
noch Sozialhilfe bekommen. Dabei 
werden sie in der Regel auch eher 
bereit sein, Arbeiten anzunehmen, 
die schlechter entlohnt sind als ihre 
frühere Arbeit.

Drastische Sanktionen

Bei den Geringqualifi zierten hin-
gegen läuft die Reform ins Leere. 
Will man deren Bereitschaft, sich 
um Arbeit zu bemühen, erhöhen, 
muss man mit drastischeren Sank-
tionen drohen, als in den Vorschlä-
gen der Kommission vorgesehen 
sind. Diesen Weg beschreitet die 
Union in ihren Anfang Mai vorge-
legten Vorschlägen. Darin fordert 
sie zusätzlich zu der Zusammen-
legung von Arbeitslosen- und 
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Sozialhilfe auf Sozialhilfeniveau, 
die Sozialhilfe um weitere 30% zu 
kürzen, sofern ein Hilfeempfänger 
ihm zumutbare Arbeit ablehnt. 

Als Entschädigung plant sie, im 
Gegenzug die Hinzuverdienstmög-
lichkeiten deutlich auszudehnen 
und denkt sogar über eine Be-
schäftigungsgarantie nach, die den 
Hilfeempfängern durch Annahme 
einer Tätigkeit im sozialen oder 
gemeinnützigen Bereich zumindest 
ein Einkommen in Höhe der bishe-
rigen Sozialhilfe sichern soll. Damit 
nimmt sie Teile des Ifo-Vorschlages 
einer aktivierenden Sozialhilfe auf, 
die sich in ähnlicher Form auch im 
letzten Jahresgutachten des Sach-
verständigenrates zur Begutach-
tung der gesamtwirtschaftlichen 
Entwicklung wiederfi nden.

Kosten für einfache Arbeit 
zu hoch

Sowohl die Vorschläge Gerhard 
Schröders als auch die Vorschlä-
ge der CDU/CSU�Opposition 
zielen in dieselbe Richtung: Arbeit 
muss sich wieder lohnen. Doch 
ob Zuckerbrot oder Peitsche, der 
beste Wille Arbeit zu fi nden wird 
nicht zum Erfolg führen, wenn die 
Unternehmen nicht mehr Arbeit 
nachfragen. Der deutsche Ar-
beitsmarkt krankt nicht nur daran, 
dass die Arbeitsaufnahme für viele 
Arbeitslose nicht attraktiv ist, er 
krankt auch daran, dass die Kos-
ten für einfache Arbeit schlichtweg 
zu hoch sind. Darüber besteht in 
der wissenschaftlichen Diskussion 
auch weitgehende Einigkeit.

Die Frage ist deshalb nicht ob, 
sondern wie die notwendige Brut-
tolohnsenkung erreicht werden 
kann. Der Sachverständigenrat und 
das Ifo-Institut gehen in ihren Vor-
schlägen davon aus, dass durch 
eine Zuckerbrot- und Peitschestra-
tegie, die die Arbeitsanreize erhöht, 

so viel Druck auf die Gewerkschaf-
ten ausgeübt wird, dass diese sich 
bereit erklären, die Bruttolöhne im 
untersten Lohnsegment zu kürzen. 
Die notwendigen Kürzungen sind 
substantiell. So hat das Ifo-Institut 
berechnet, dass die Bruttolöhne 
um 33% fallen müssen, will man 
genügend neue Arbeitsplätze 
schaffen, um allen Arbeitslosenhil-
feempfängern und erwerbsfähigen 
Sozialhilfeempfängern wieder eine 
Arbeit zu beschaffen. 

Doch wie das genau bewerkstel-
ligt werden soll, dazu schweigen 
sich die Vorschläge weitgehend 
aus. Teile der Arbeitsgruppe „Ar-
beitslosenhilfe/Sozialhilfe“ wollen 
die Arbeitnehmerzuschüsse sogar 
explizit so ausgestalten, dass es 
zu keinen Bruttolohnsenkungen 
kommt. Da aber Leistungskürzun-
gen nur dann gerechtfertigt sind, 
wenn jeder die Chance erhält, 
zumindest das sozio-kulturelle 
Existenzminimum als Einkommen 
zu erhalten, sind die Vorschläge 
der Union nur dann realisierbar, 
wenn alle Arbeitswilligen auch eine 
Arbeitsstelle fi nden können. 

Sinken die Bruttolöhne nicht weit 
genug, um für genügend neue Ar-
beitsplätze in der freien Wirtschaft 
zu sorgen, muss zwangsläufi g der 
Staat einspringen und Arbeitsplät-
ze in sozialen oder gemeinnützigen 
Beschäftigungsgesellschaften zur 
Verfügung stellen, mit unabsehba-
ren fi nanziellen Konsequenzen für 
die öffentlichen Haushalte.

Die Magdeburger Alternative

Die Alternative zu Lohnergän-
zungsleistungen, die versuchen, 
über eine Anhebung der Nettolöh-
ne die Bruttolöhne abzusenken, 
ist die unmittelbare Senkung des 
Bruttolohns durch Senkung der 
Abgabenlast im Niedriglohnsektor. 
In dem von uns erarbeiteten Re-

formvorschlag, der in der letzten 
Ausgabe der Zeitschrift „Pers-
pektiven der Wirtschaftspolitik“ 
veröffentlicht wurde1, schlagen 
wir vor, dass der Bund in der un-
tersten Lohngruppe die gesamten 
Sozialversicherungsabgaben, also 
sowohl den Arbeitgeber- als auch 
den Arbeitnehmeranteil, an diejeni-
gen Unternehmer zurückerstattet, 
die einen Sozialhilfe- oder Arbeits-
losenhilfeempfänger einstellen. 

Da diese Erstattung so aus-
gestaltet ist, dass der Nettolohn 
unverändert bleibt, führt dies zu ei-
ner unmittelbaren Absenkung des 
Bruttolohns um knapp 35%. Ohne 
Änderung bestehender Tarifverträ-
ge ist es damit Unternehmen vom 
ersten Tag an möglich, neue Ar-
beitskräfte zu niedrigeren Löhnen 
einzustellen. Ein Eingriff in die Tarif-
autonomie ist nicht notwendig, und 
die arbeitsmarktpolitische Wirkung 
tritt ein, ohne auf die Reaktion der 
Tarifparteien warten zu müssen.

Subventioniert werden dabei nur 
zusätzlich in dieser Lohngruppe 
beschäftigte Hilfeempfänger. Damit 
bestimmt sich die Subventionshö-
he durch zwei Kriterien. Zunächst 
einmal entsteht ein Erstattungs-
anspruch durch die erstmalige 
Einstellung eines Arbeitslosen- 
oder Sozialhilfeempfängers. Die 
Höhe des Erstattungsanspruchs 
wird dann durch das tatsächliche 
Beschäftigungsniveau eines Un-
ternehmens in der untersten Tarif-
lohngruppe festgelegt. Waren es 
beispielsweise zu einem Stichtag 
vor Einführung der Magdeburger 
Alternative zehn Mitarbeiter in der 
untersten Lohngruppe, stellt dieses 
Unternehmen fünf Sozialhilfeemp-
fänger ein und entlässt zwei der 
bisherigen Mitarbeiter, so werden 

1 Ronnie S c h ö b , Joachim We i m a n n : 
Kombilohn. Die Magdeburger Alternative, 
in: Perspektiven der Wirtchaftspolitik, Vol. 4, 
Heft 1, Februar 2003.
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die Sozialversicherungsbeiträge 
nur für drei zusätzliche Mitarbei-
ter erstattet. Diese Koppelung an 
den Beschäftigungsstand verhin-
dert eine einfache Substitution von 
regulär Beschäftigten durch ehe-
mals arbeitslose Hilfeempfänger 
innerhalb des Unternehmens.

Um ferner auch eine Auslage-
rung geringqualifi zierter Arbeit 
zu vermeiden, erhält das Unter-
nehmen zusätzlich für jeden neu 
eingestellten Mitarbeiter auch 
die Sozialversicherungsbeiträge 
für einen bereits in der unters-
ten Lohngruppe beschäftigten 
Mitarbeiter erstattet. In unserem 
Beispiel bedeutet das, dass die 
Sozialversicherungsbeiträge von 
insgesamt sechs Mitarbeitern er-
stattet werden. Da die Befreiung 
von der Sozialversicherungspfl icht 
bereits beschäftigter Mitarbeiter 
explizit von der Neueinstellung von 
Anspruchsberechtigten abhängt, 
wirkt diese Maßnahme in beste-
henden Betrieben wie eine dop-
pelte Entlastung der Arbeitskosten 
eines neuen Arbeitnehmers: Die 
Arbeitskosten eines zusätzlichen 
Arbeiters fallen damit um rund 
70%.

Mit dieser Maßnahme wird die 
Nachfrage nach geringqualifi zierten 
Arbeitskräften massiv ansteigen. In 
unseren Modellrechnungen gehen 
wir von rund 2,2 Mill. Beschäftigten 
aus, die nach Tarifen der unters-
ten Lohnklassen bezahlt werden. 
Unterstellen wir eine Arbeitsnach-
frageelastizität von –0,3 – dies ist 
eine deutlich vorsichtigere Schät-
zung als die, die das Ifo-Institut 
verwendet –, so werden damit über 
1,3 Mill. neue Arbeitsplätze in der 
privaten Wirtschaft geschaffen.

Eine solche Subvention macht 
die großzügigere Ausgestaltung 
von Hinzuverdienstgrenzen un-
nötig, denn der Nettolohn eines 

in der untersten Lohngruppe be-
schäftigten Arbeitnehmers ist un-
abhängig von der Subvention, die 
das Unternehmen erhält. Dieser 
Lohn liegt in der Regel über dem 
Sozialhilfeniveau. Trotzdem bedarf 
es aber Maßnahmen, wie sie in der 
Agenda 2010 und in den Vorschlä-
gen der Union vorgesehen sind: 
Um sicherzustellen, dass arbeitsfä-
hige Grundsicherungsempfänger, 
die durch die Freistellung von den 
Sozialversicherungsbeiträgen neu 
geschaffenen Arbeitsplätze auch 
annehmen, muss arbeitsfähigen 
Empfängern von Hilfeleistungen, 
die ihnen angebotene Arbeit 
ablehnen, glaubhaft angedroht 
werden, dass ihnen ihre bisher 
gewährten Hilfeleistungen gekürzt 
oder gänzlich gestrichen werden. 
Grundlage dieser Androhung sind 
bereits existierende Regelungen 
des Bundessozialhilfegesetzes, wo-
nach Hilfesuchende zur Annahme 
einer für sie zumutbaren Arbeit ver-
pfl ichtet sind und keinen Anspruch 
auf Hilfe haben, wenn sie sich wei-
gern, zumutbare Arbeit zu leisten. 
Die Vorschläge der Union gehen in 
diese Richtung.

Fiskalische Belastungen

Lässt sich eine Freistellung von 
den Sozialversicherungsbeiträgen 
im Niedriglohnsektor fi nanzieren? 
Die Antwort ist eindeutig ja. Die 
Finanzierung der Sozialversiche-
rungsbeiträge durch den Bund 
ent spricht ihrem Umfang nach den 
zusätzlichen Einnahmen bei den 
Sozialversicherungsträgern und ist 
damit für die öffentliche Hand auf-
kommensneutral. Da Hilfeempfän-
ger Anspruch auf die Leistungen 
des Gesundheitswesens haben, 
entstehen dort keine zusätzlichen 
Leistungsansprüche in der Kran-
ken- und Pfl egeversicherung, die 
gegengerechnet werden müssten. 
Auch bei der Rentenversicherung 

werden kaum zusätzliche Ansprü-
che entstehen, da die Rente ja 
nur die Sozialhilfe ersetzen würde, 
die andernfalls im Alter zu zahlen 
wäre.

Fiskalische Belastungen können 
also nur insofern entstehen, als 
sich aus der Verdrängung nor maler 
Arbeitsverhältnisse Mitnahmeeffek-
te ergeben. Unsere Modellrech-
nungen zeigen, dass selbst, wenn 
es nicht gelingen sollte, die Mit-
nahmeeffekte durch Auslagerung 
zu verhindern, die maximalen 
jährlichen fi skalischen Belastun-
gen bei 115 Mill. Euro liegen, dies 
entspricht einer Subvention je neu 
geschaffenem Arbeitsplatz von 
weniger als 87 Euro pro Jahr. Ein-
sparungen bei der aktiven Arbeits-
marktpolitik und Mehreinnahmen 
bei den Verbrauchsteuern sind hier 
noch gar nicht gegengerechnet. 
Gelingt es hingegen, die uner-
wünschten Mitnahmeeffekte voll-
ständig einzudämmen, so werden 
die Kassen der öffentlichen Hand 
mit jährlich 4,5 Mrd. Euro entlastet.

Die aktuelle Diskussion um die 
Reform des Arbeitsmarktes be-
wegt sich in die richtige Richtung. 
Dies ist zu begrüßen. Doch um zu 
einer erfolgreichen Arbeitsmarkt-
politik zu kommen, muss man den 
Besonderheiten des deutschen 
Arbeitsmarktes gerecht werden. 
Eine einseitige Politik, die nur auf 
die Erhöhung der Arbeitsanreize 
setzt, wird genauso scheitern, wie 
eine einseitige Politik, die allein 
bei den Arbeitskosten ansetzt. Wir 
haben in Deutschland, anders als 
etwa in den USA, die immer wie-
der gerne als Vorbild für Arbeits-
marktreformen zitiert werden, ein 
zweiseitiges Arbeitsmarktproblem 
und müssen daher an beiden Sei-
ten gleichzeitig ansetzen. Mit der 
Magdeburger Alternative steht ein 
Reformvorschlag zur Verfügung, 
der genau dies tut.


